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1 Allgemeines 

Die Landeshauptstadt Wiesbaden erfüllt mit ca. 280.000 Einwohnern vielfältige ober-
zentrale Funktionen in der Wachstumsregion Rhein-Main. Mit der historischen Kernstadt 
und der landschaftlich reizvollen Lage umgeben von Taunus und Rheingau besitzt die 
Stadt eine Vielzahl stadt- und landschaftsräumlicher Qualitäten. Wiesbaden ist über das 
Straßen- und Schienennetz sowie den internationalen Flughafen Frankfurt Main sehr 
gut verkehrlich angebunden. Mit dieser hohen Lebensqualität ist die Stadt attraktiver 
Standort, u. a. für die Wohnbevölkerung, Arbeitskräfte und Unternehmen.  
In der Bevölkerungsprognose 2012 wird für Wiesbaden bis zum Jahr 2030 ein Anstieg 
auf 283.000 Einwohner prognostiziert. Auch der Bedarf an Nahversorgern wird auf-
grund der demografischen Entwicklung in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter 
ansteigen. 
Das 1999 für Wiesbaden erstellte Einzelhandelsgutachten wurde 2004, 2010 und 
letztmalig 2015 aktualisiert. Ergänzend liegt für den Planbereich eine Standortanaly-
se vom Februar 2009 und vom April 2014/ November 2015 vor. Diesen Gutachten ist 
zu entnehmen, dass im Bereich des Plangebiets eine Versorgungslücke besteht. Die 
umgebenden Wohngebiete liegen nicht im fußläufigen Einzugsbereich (700 m) eines 
Lebensmittelmarktes. Auch im weiteren Umkreis ist kein Vollversorger vorhanden. 
Zur nachhaltigen Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln in 
breiter Angebotsstruktur ist die Realisierung eines Marktes in einer Größe von 1.500 m² 
Verkaufsfläche notwendig. 

2 Lage, Größe und Erschließung des Planbereichs 

Der Planbereich liegt an der Grenze der Innenstadt (Ortsbezirk Südost) zum Ortsbezirk 
Bierstadt. Er ist nur ca. 250 m entfernt vom 2. Stadtring (Moltkering) in Richtung Bierstadt, 
südlich der Bierstadter Straße. Er umfasst eine Größe von ca. 0,75 ha. Die Erschließung 
erfolgt von der Bierstadter Straße aus über bereits vorhandene, nördlich des Planberei-
ches gelegene Erschließungsstraßen beiderseits einer Tankstelle (Bierstadter Straße 
51). Der Planbereich ist bereits heute sehr gut durch das ÖPNV-Netz  angeschlossen. 
Haltestellen befinden sich in unmittelbarer Nähe des geplanten Nahversorgers. 

3 Übergeordnete Planungen 

Nach § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung und 
Landesplanung anzupassen. Im Regionalplan Südhessen 2010 ist Wiesbaden als 
Oberzentrum im Verdichtungsraum ausgewiesen. Der Planbereich ist als „Vorrangge-
biet Siedlung, Bestand“ dargestellt. Regionalplanerische Vorranggebiete für Natur und 
Landschaft oder Vorbehaltsgebiete für Natur und Landschaft befinden sich nicht im 
Geltungsbereich des Plans. Die vorliegende Bauleitplanänderung entspricht daher den 
Zielen der Raumordnung und Landesplanung nach § 1 Abs. 4 BauGB.  

4 Anlass der Planung 

Es ist beabsichtigt im Planbereich an der Bierstadter Straße einen Lebensmittel- und 
Getränkemarkt zu errichten. Grundlage hierfür sind Aussagen des Einzelhandelskon-
zeptes der Landeshauptstadt Wiesbaden Der Standort an der Bierstadter Straße ist 
aufgrund der städtebaulich integrierten Lage, der Wohnortnähe und des Fehlens eines 
Lebensmittelmarktes im näheren Umfeld hierzu geeignet. 
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5 Ziele der Planung 

Durch die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes mit ca. 1.500 m² Verkaufsfläche im 
Planbereich soll das gegenwärtig in diesem Bereich bestehende Versorgungsdefizit an 
nahversorgungsrelevanten Grundsortimenten ausgeglichen werden. 

6 Änderungen 

Gegenüber den Darstellungen im wirksamen Flächennutzungsplan ergeben sich fol-
gende Änderungen: 
Die im nördlichen Teil des Planbereiches liegende „Landwirtschaftliche Fläche mit ho-
hem ökologischen Wert, Bestand“ wird in „SO – Handel, Planung“ geändert. Die im Sü-
den des Planbereiches gelegene „Fläche für Ver- und Entsorgungsanlagen, Planung“ 
mit dem Symbol „Elektrizität“ wird im nördlichen Teil in „SO – Handel, Planung“ und im 
südlichen Teil in „Landwirtschaftliche Fläche, mit hohem ökologischen Wert, Planung“ 
geändert. Die oben genannte „Fläche für Ver- und Entsorgungsanlagen, Planung“  war 
früher für ein Umspannwerk der Stadtwerke Wiesbaden (ESWE) vorgesehen und wird 
laut Aussage der ESWE für diese Zwecke nicht mehr benötigt. 
Für den Bereich gibt es folgende nachrichtliche Übernahmen 
Bauschutzbereich des Flugplatzes Erbenheim: 
Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung liegt innerhalb des angeordne-
ten Bauschutzbereichs des Flugplatzes Erbenheim. 
Der Planung wird mit einer max. Gebäudehöhe von ca. 190 m über NN, im Bereich des 
Kopfbaus mit einer max. Gebäudehöhe von 194 m zugestimmt. Baukräne sind geson-
dert zu beantragen. Es kann zu Höheneinschränkungen kommen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass Beschwerden und Ersatzansprüche, die sich auf die 
vom Flugplatz / Flugbetrieb ausgehenden Emissionen wie Fluglärm etc. beziehen, heu-
te und in Zukunft nicht anerkannt werden können. 

7 Flächenbilanz 

 Flächen im Planbereich 

Nutzungsart wirksamer FNP Änderung FNP 

Landwirtschaftliche Fläche mit hohem öko-
logischen Wert, Bestand ca.  0,35 ha  ca. 0,0 ha 

Fläche für Ver- und Entsorgungsanlagen, 
Planung mit dem Symbol „Elektrizität“ ca. 0,40 ha ca.  0,0 ha 

SO – Handel, Planung ca.  0,0 ha ca.  0,55 ha 

Landwirtschaftliche Fläche mit hohem öko-
logischen Wert, Planung mit dem Zusatz 
„Bereich mit gesetzlich geschützten Bioto-
pen, Bestand“ 

ca.  0,0 ha ca.  0,2 ha 

Gesamt  ca. 0,75 ha  ca. 0,75 ha 

Die Abweichung der Größe des Planbereichs gegenüber dem Bebauungsplan entsteht, 
da in der Flächennutzungsplanänderung die vorhandenen Erschließungsstraßen nicht 
mit dargestellt werden. 
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8 Umweltbericht 

Nachfolgende Angaben zum Umfang und zum Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
beruhen auf folgenden im Stadtplanungsamt vorliegenden Plänen, Unterlagen und 
Gutachten: 
1. Landschaftsplan der Landeshauptstadt Wiesbaden, Texte und Karten, Wiesbaden, 

April 2002. 
2. Baugrund- und Gründungsgutachten BV EDEKA, Bierstadter Straße in Wiesbaden, 

HPC Stuttgart, vom 21. Juli 2009 
3. Umweltbericht Planungsbüro Holger Fischer, Linden, vom 23. Mai 2012 
4. Grünordnungsplan, Planungsbüro Holger Fischer, Linden vom 17. November 2015 
5. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Planungsbüro Holger Fischer, Linden, vom  

5. Dezember 2014 
6. Schalltechnischer Untersuchungsbericht, Ingenieurbüro für Bauphysik, Bad Dürk-

heim, vom 27. November 2014 
7. Verkehrsuntersuchung Heinz + Feier GmbH, Wiesbaden, vom 22. Oktober 2012 
8. Auswirkungsanalyse zur Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes in Wiesbaden, 

Bierstadter Straße, Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung (GMA), Ludwigs-
burg, vom April 2014/ November 2015 

9. Klima- und Luftschadstoffgutachten, Büro Ökoplana, Mannheim vom 2. September 
2014 

10. Klimaökologischer Fachbeitrag, Umweltamt der Landeshauptstadt Wiesbaden, vom 
3. April 2012 

11. Aktennotiz Nr. 01 zu Versickerungseigenschaften, HPC, Rottenburg, vom 10. Sep-
tember 2014 

Zur Durchführung des Verfahrens sind keine weiteren Untersuchungen und Gutachten 
erforderlich. 

8.1 Anlass, Ziele und Größe der Planung: 

siehe Nr. 4, 5 und 7 der Begründung 

8.2 Fachgesetze und Fachpläne 

8.2.1 In Fachgesetzen festgelegte Ziele des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von 
Bedeutung sind, insbesondere 

• Baugesetzbuch (BauGB) 
§ 1a: Sparsamer Umgang mit Grund und Boden, Förderung der Innenverdichtung, Re-
duzierung der Bodenversiegelung auf das notwendige Maß, Maßnahmen die dem Kli-
mawandel entgegenwirken bzw. der Anpassung an den Klimawandel Rechnung tragen 
§ 1 (6) Nr. 7: Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege 

• Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 
§ 1 i. V. mit dem  Hessischen Ausführungsgesetz zum Bodenschutzgesetz und zur Alt-
lastensanierung (HAltBodSchG): Nachhaltige Sicherung und Wiederherstellung der 
Funktionen des Bodens und Sanierung von Altlasten sowie durch sie verursachte Ge-
wässerverunreinigungen. Dies beinhaltet insbesondere 
1. die Vorsorge gegen das Entstehen schadstoffbedingter schädlicher Bodenverände-

rungen, 
2. den Schutz der Böden vor Erosion, Verdichtung und vor anderen nachteiligen Ein-

wirkungen auf die Bodenstruktur, 
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3. einen sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden, unter anderem durch 
Begrenzung der Flächeninanspruchnahme und Bodenversiegelungen auf das not-
wendige Maß, 

4. die Sanierung von schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten sowie hierdurch 
verursachten Gewässerverunreinigungen. 

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)  
§ 1 i. V. mit dem Hessischen Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(HAGBNatSchG): Natur und Landschaft sind (…) im besiedelten und unbesiedelten Be-
reich so zu schützen, dass 
1. die biologische Vielfalt, 
2. die Leistungsfähigkeit und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der 

Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 
3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft 
auf Dauer gesichert sind. Der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und ggf. 
die Wiederherstellung von Natur und Landschaft. 
Die erneute Inanspruchnahme bereits bebauter Flächen sowie die Bebauung unbebau-
ter Flächen im beplanten und unbeplanten Innenbereich hat Vorrang vor der Inan-
spruchnahme von Freiflächen im Außenbereich.  
Freiräume im besiedelten und siedlungsnahen Bereich (…) sind zu erhalten und dort, 
wo sie nicht in ausreichendem Maße vorhanden sind, neu zu schaffen. 
§ 2: Jeder soll nach seinen Möglichkeiten zur Verwirklichung der Ziele des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege beitragen. 
§ 15 Der Verursacher eines Eingriffs  ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen 
von Natur und Landschaft zu unterlassen. Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind 
durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen oder 
zu ersetzen. 
§ 19: Schäden an bestimmten Arten und natürlichen Lebensräumen sind zu sanieren. 
§ 39 und 44: Wild lebende Tier- und Pflanzenarten sind zu schützen und zu erhalten. 

• Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
§ 1: Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre und Sach-
gütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
§ 45: Sicherstellung der erforderlichen Maßnahmen  zur Verbesserung der Luftqualität 
§ 47: Schädliche Auswirkungen und Belästigungen durch Umgebungslärm sind zu ver-
hindern, ihnen ist vorzubeugen oder sie sind zu vermindern. 
§ 50: Trennungsgrundsatz – Vermeidung von Umweltschäden gegenüber bestimmten 
schutzbedürftigen Gebieten, insbesondere Wohngebieten 

• Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in Verbindung mit dem Hessischen Wassergesetz 
(HWG) 
§ 47 (1): Bewirtschaftung des Grundwassers zur Erhaltung oder Erreichung eines gu-
ten mengenmäßigen und chemischen Zustands, Umkehr von signifikanten Trends an-
steigender Schadstoffkonzentrationen aufgrund der Auswirkungen menschlicher Tätig-
keiten 
§ 50 (3) Die Träger der öffentlichen Wasserversorgung wirken auf einen sorgsamen 
Umgang mit Wasser hin. 
§ 55 (1): Abwasser ist so zu beseitigen, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht beein-
trächtigt wird. 
§ 55 (2): Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder in ein Gewässer 
eingeleitet werden. 
§ 57 (1): Die Menge des Abwassers ist so gering zu halten, wie dies nach dem Stand 
der Technik möglich ist. 



  
Begründung zur FNP-Änderung „Nahversorger Bierstadter Straße“ 
 

Stand: 30.12.2015 Seite 6 von 36 

§ 62 (1) Durch Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen und Behandeln wasserge-
fährdender Stoffe darf keine nachteilige Veränderung der Eigenschaften von Gewäs-
sern erfolgen 

• Umweltschadensgesetz (USchadG) 
§ 1ff: Regelungen und Pflichten zur Information, Gefahrenabwehr und Sanierung in Be-
zug auf Umweltschäden bzw. Schädigungen von Arten und natürlichen Lebensräumen, 
Boden und Gewässern. 

8.2.2 In Fachplänen festgelegte Ziele des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Be-
deutung sind 

• Regionalplan Südhessen / Regionaler Flächennutzungsplan 2010: 
Grundzüge der Planung (Seite 10) für die Planungsregion Südhessen sind u. a.:  
- Nachhaltige Sicherung und Entwicklung des Freiraums für Arten- und Biotopschutz 

durch ein überörtliches Biotopverbundsystem, Klimaschutz und Klimaadaption, Ge-
wässerschutz, Erholung und Land- sowie Forstwirtschaft; Erhaltung der Kulturland-
schaft und Schutz des vielfältigen Landschaftsbildes, 

- Verstärkte Berücksichtigung des Klimaschutzes sowie der Vorsorge vor den Folgen 
des Klimawandels als wichtige Querschnittsaufgabe bei allen Planungsentschei-
dungen in der Region. 

• Flächennutzungsplan der Landeshauptstadt Wiesbaden 2010: 
Umweltplanerische Ziele der Stadtentwicklung (Erläuterungsbericht S. 39 ff, Ziffer 3.0): 
Die natürliche Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und seiner Potenziale ist als Le-
bensgrundlage für die Wiesbadener Bevölkerung und die Nutzungsfähigkeit der Natur-
güter langfristig zu sichern und zu entwickeln. 
Das Grundwasser muss langfristig im gesamten Stadtgebiet eine so gute Qualität ha-
ben, dass es entsprechend den Werten der Trinkwasserverordnung als Trinkwasser 
genutzt werden kann, soweit keine geogene Vorbelastung vorliegt. 
Der Flächenverbrauch bzw. die Versiegelung von Freiflächen durch Siedlungs-, Ver-
kehrs- und Gewerbeflächen ist zu minimieren. Bei der Ausweisung neuer Gewerbe- 
und Siedlungsflächen ist im Austausch dafür zu prüfen, ob andere bereits für Sied-
lungszwecke vorgesehene oder in Anspruch genommene Flächen wieder aufgegeben 
werden können. 
Die Luftqualität in Wiesbaden muss bezogen auf die Immissionskonzentration aller re-
levanten Luftschadstoffe langfristig eine Qualität erreichen, die dem Vorsorgeanspruch 
in Bezug auf die menschliche Gesundheit, das menschliche Wohlbefinden sowie den 
Schutz empfindlicher Tiere und Pflanzen Rechnung trägt. 
Das in Wiesbaden vorkommende Spektrum an Tier- und Pflanzenarten, einschließlich 
ihrer Lebensgemeinschaften und Lebensräume, ist quantitativ und qualitativ zu sichern 
und durch Maßnahmen der Biotopentwicklung und -vernetzung zu entwickeln. 
Eine weitere Zunahme der Lärmbelastungen ist zu vermeiden. 
 

• Landschaftsplan Wiesbaden 2002 (Fachgutachten zum Flächennutzungsplan): 
Grundlegende Ziele betreffen u. a. die Minimierung des Flächenverbrauchs, Maßnah-
men zur Biotopvernetzung, die Erhaltung und Entwicklung von Vorrangflächen für den 
Arten- und Biotopschutz sowie für die siedlungsnahe freiraumgebundene Erholung. 

8.2.3 Die Berücksichtigung der Ziele des Umweltschutzes und der Umweltbelange bei der 
Aufstellung des Bauleitplanes 

Das Gelände umfasst seit Jahren brach liegende Grünland- und Gehölzflächen. Im 
Westen grenzt die Zufahrt zur Martin-Niemöller-Schule an und im Norden befindet sich 
ein mit einer Tankstelle bebautes Grundstück. Im Osten liegen die Hausgrundstücke 
der Virchowstraße, im Süden grenzt eine Streuobstbrache an. 
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Die Berücksichtigung der verschiedenen fachgesetzlichen und fachplanerischen Ziele 
des Umweltschutzes und der Umweltbelange erfolgt nicht auf Ebene des Flächennut-
zungsplans, da die Maßnahmen zu kleinmaßstäblich sind und deshalb nicht dargestellt 
werden können. 
Im nachgeordneten Bebauungsplan sind die Ziele des Umweltschutzes und der Um-
weltbelange in Form der folgenden zeichnerischen und textlichen Festsetzungen in die 
Planung zu integrieren: 
- Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-

lung von Boden, Natur und Landschaft 
- Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen 
- Flächen zum Anpflanzen und Erhalten von Bäumen und Sträuchern 
- Bauordnungsrechtliche Festsetzungen zur Vermeidung von Bodenversiegelungen, 

zur Dach- und Fassadenbegrünung, zur Verwendung und Versickerung von Nieder-
schlagswasser und zu Form und Gestalt der Einfriedungen sowie zum Artenschutz 

- Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich 

8.3 Schutzgutbereich "Naturhaushalt und Landschaftsbild" 

8.3.1 Bestandsaufnahme und Bewertung 

Schutzgut Boden 
Es handelt sich um eine seit Jahren brachliegende Grünland- und Gehölzfläche. Beim 
Boden des Plangebiets handelt es sich um eine Pseudogley-Rendzina aus Lößlehm 
mit carbonathaltigen Gesteinsanteilen. Bemerkenswert ist der mächtige bindigtonige 
Bodenhorizont im Unterboden, der eine effektive Versickerung von Niederschlagswas-
ser in den Untergrund erschweren würde. Ein Bodengutachten zur Versickerungsfähig-
keit ergab, dass die anstehenden Böden zur Versickerung nicht geeignet sind. Für den 
Naturraum seltene Bodentypen oder Sonderstandorte sind nicht vorhanden. Die land-
wirtschaftliche Nutzungseignung ist für Ackerbau gering.  
Bei Probebohrungen wurden anthropogene Störungen in Form von Auffüllungen vorge-
funden. Hinweise auf Altlastenflächen liegen für das Plangebiet nicht vor. 
Die Auswertung der beim Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen vorliegenden 
Kriegsluftbilder hat ergeben, dass sich der Planbereich in einem Bombenabwurfgebiet 
befindet. 
Vom Vorhandensein von Kampfmitteln auf solchen Flächen muss grundsätzlich aus-
gegangen werden. 
Es wird darauf hingewiesen. dass im östlichen Stadtgebiet von Wiesbaden Rutsch-
hänge verbreitet sind.  
Schutzgut Wasser 
Im Plangebiet sind keine Oberflächengewässer oder Feuchtstandorte vorhanden, je-
doch können aufgrund der leicht staunassen Bodenverhältnisse stellenweise auch Ge-
hölze feuchter Standorte gedeihen. Durch die Lößlehmüberdeckung und die Ton-
schichten ist für das Grundwasser eine geringe Verschmutzungsempfindlichkeit, aber 
auch eine sehr geringe Grundwasserergiebigkeit gegeben (s. Unterlagen und Gutach-
ten unter Ziffer 8 Nr. 3. und 4.) 
Der Planbereich liegt, nach dem Vorschlag des Hessischen Landesamtes für Umwelt 
und Geologie für die Abgrenzung des geplanten Schutzgebietes für die Wiesbadener 
Heilquellen innerhalb der Zone B 4 des quantitativen Heilquellenschutzgebietes.  
Die Schutzbestimmungen der entsprechenden Schutzgebietsverordnungen sind zu  
beachten. 
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Schutzgut Klima und Luft  
Der Planbereich besteht größtenteils aus einer unversiegelten Grünlandfläche, die seit 
mehreren Jahren nicht mehr bewirtschaftet wird. Lediglich im Westen des Gebietes be-
findet sich die Zufahrt zur Martin-Niemöller-Schule sowie im Norden eine Ringstraße 
um die vorhandene Tankstelle. Diese Verkehrsflächen sind versiegelt.  
Der Planbereich ist als „Kalt- und Frischluftentstehungsgebiet“ kartiert (siehe „Syntheti-
schen Klimafunktionskarte“, Umweltbericht Nr. 22). Es findet sowohl moderate Kaltluf-
tentstehung als auch aktive Kaltluftleitung statt. Wegen des kleinen Einzugsgebietes 
profitieren während windschwacher, austauscharmer Wetterlagen hauptsächlich die 
angrenzenden bebauten Bereiche von beiden Funktionen (Kaltluftentstehung und Kalt-
luftleitung). Darüber hinaus schwächen sie sich leider ab. Planerisches Ziel wäre aus 
klimatologischen Gesichtspunkten insofern eine Optimierung der Funktionen. Es han-
delt sich damit prinzipiell  um eine Hangfläche mit Bedeutung für die Belüftung und Ab-
kühlung zumindest der umliegenden Bauflächen. Ihre Empfindlichkeit gegenüber Nut-
zungsänderungen wurde als durchschnittlich, also grundsätzlich als gegeben, beurteilt. 
Als solche ist sie auch in der Karte „Flächen mit klimatischen Vorrangfunktionen“ des 
Umweltberichtes Nr. 22 „Stadtklima Wiesbaden“ verzeichnet. 
Der südlich an den Planbereich angrenzende Streuobstbestand und die daran an-
schließenden landwirtschaftlichen Nutzflächen sind potenzielle Kaltluft- bzw. Frischluf-
tentstehungsgebiete vom Typ Streuobst bzw. Grünland. Die Kalt- und Frischluft durch-
fließt vom Erkelsborn her kommend das Plangebiet. Das eigentliche Plangebiet hat 
aufgrund seiner geringen Flächengröße jedoch nur eine geringe stadtklimatische Funk-
tion (s. Unterlagen und Gutachten unter Ziffer 8 Nr. 3., 9. und 10.). 
Schutzgut Tiere und Pflanzen 
Den zentralen Bereich des Plangebietes nehmen nicht mehr genutzte Grünlandflächen 
ein, auf denen verstreut alte und teilweise abgängige Obstbäume stehen. Eine Einzäu-
nung weist auf eine frühere Schafbeweidung hin. Im Süden bilden angrenzende Bio-
topstrukturen eine Grünland- und Streuobstfläche. Im Westen grenzen die parkähnli-
chen Gehölzstrukturen um die Martin-Niemöller-Schule an, im Norden ist die Tankstelle 
mit Laubgehölzen, Koniferen und Ziersträuchern eingegrünt. Östlich grenzen Hausgär-
ten an, die überwiegend arten- und strukturarm ausgeprägt sind. 
Die faunistische Bewertung erfolgte aufgrund der vorhandenen Biotopstruktur durch 
systematische Erfassung von Vögeln und Fledermäusen (siehe Artenschutzrechtlicher 
Fachbeitrag vom 5. Dezember 2014 bei Unterlagen und Gutachten unter Ziffer 8 Nr. 5). 
Darüber hinaus wurden Zufallsbeobachtungen von Heuschrecken und Tagfaltern no-
tiert. Bei den Erhebungen wurden im Untersuchungsgebiet 31 Vogelarten nachgewie-
sen. Das Plangebiet ist damit den Biotoptypen entsprechend als durchschnittlich arten-
reich zu bezeichnen.  
An seltenen oder streng geschützten Arten wurden Grünspecht, Rauchschwalbe, Stieg-
litz, Türkentaube, Wacholderdrossel und Turmfalke festgestellt. Es wurden keine Arten 
der EU-Vogelschutzrichtlinie Anhang I im Untersuchungsgebiet beobachtet. 
Außerdem wurden im Planbereich drei Arten von Fledermäusen (Zwergfledermaus, 
Großer Abendsegler und Breitflügelfledermaus) gesichtet. Im Plangebiet selbst wurden 
jedoch keine Fledermausquartiere festgestellt. 
Darüber hinaus beschränken sich die Nachweise im Gebiet auf weit verbreitete Arten 
von Heuschrecken und Tagfaltern. 
Für den Hirschkäfer essentielle Habitat Strukturen (ältere Eichen) kommen innerhalb 
des Plangebiets nicht vor. Sie befinden sich lediglich im Bereich der Martin-Niemöller-
Schule bzw. am dortigen Fußweg zur Bierstadter Warte. Diese Bäume sind von dem 
geplanten Vorhaben nicht betroffen. Die als Nachweis für das Vorkommen vorgelegten 
Fotos legen nahe, dass es sich um Hirschkäfer handelt, die sich in einem Garten an 
morschem Holz oder geschnittenem Brennholz aufhalten. Es ist bekannt, dass Hirsch-
käfer an Fundorte einfliegen oder zuweilen Hirschkäfer sogar mit Brennholzlieferungen 
verfrachtet werden. 
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Dem Plangebiet kommt insgesamt eine durchschnittliche faunistische Bedeutung zu (s. 
Gutachten unter Ziffer 8 Nr. 5.). 
Schutzgut Landschaftsbild/Stadtbild 
Durch die Lage in der Nähe der Bierstadter Straße und die Unzugänglichkeit weist das 
Plangebiet nur eine eingeschränkte Möglichkeit des Erlebens von Natur und Land-
schaft auf. Es bildet allerdings für die Anwohner der Virchowstraße eine – wenn auch 
nur optische – Verlängerung und Ergänzung ihrer Hausgärten. Direkte Funktionsgefüge 
bestehen aber nicht, da die Hausgärten gegenüber dem Planbereich meist mit zum Teil 
immergrünen Gehölzen abgepflanzt sind. Damit kommt dem Gebiet nur eine unterge-
ordnete Bedeutung hinsichtlich des Schutzgutes Landschaft/Stadtbild zu (s. Unterlagen 
unter Ziffer 8 Nr. 3.). 

8.3.2 Prognose über die Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung werden sich im nördlichen Planbereich nur wenige  
Änderungen des Schutzgutbereiches „Natur und Landschaftsbild“ ergeben.  
Bei Umsetzung der derzeitigen Darstellung „Fläche für Ver- und Entsorgungsanlagen, 
Planung“ mit dem Zusatz „Elektrizität“ im südlichen Planbereich könnten jetzt schon 
Flächen versiegelt werden. Somit wären bei den Schutzgütern Boden, Wasser, Klima 
und Luft sowie bei Tieren und Pflanzen mit negativen Auswirkungen zu rechnen. Au-
ßerdem würde ein Umspannwerk einen Riegel zwischen der nördlich angrenzenden 
Grünlandfläche und den im Süden vorhandenen Streuobstflächen bilden. Deshalb wäre 
eine Verbindung zwischen den Flächen nördlich und südlich des Umspannwerkes un-
terbrochen und es käme zu negativen Auswirkungen auf die Schutzgüter. 

8.3.3 Prognose über die Entwicklung bei Durchführung der Planung 

Durch den Bau des Nahversorgers und die dazugehörigen Verkehrs- und Stellflächen 
kommt es zu einer Veränderung der Bodengestalt und zu Bodenversiegelungen. 
Schutzgut Boden 
Bei Umsetzung der Planung werden zusätzliche Flächen (ca. 0,5 ha) versiegelt. Hiermit 
ist eine Beeinträchtigung bzw. der Verlust der folgenden, teilweise aber bereits stark 
eingeschränkten Bodenfunktionen Lebensraumfunktion und Wasserhaushaltsfunktion 
verbunden. Die übrigen Bodenfunktionen Produktionsfunktion, Speicherfunktion, Ar-
chivfunktion, Filter- und Pufferfunktion sind im Planbereich nicht relevant oder werden 
nicht beeinträchtigt. Angesichts der Vorbelastungen (Aufschüttung, Verdichtung, 
Schadstoffeinträge durch Luftverschmutzung) und der Tatsache, dass Teile bereits 
durch ein Umspannwerk versiegelt werden könnten, werden die Eingriffe in das 
Schutzgut Boden als gering erheblich bewertet (s. Unterlagen und Gutachten unter Zif-
fer 8 Nr. 2., 3. und 4.). 
Im östlichen Stadtgebiet von Wiesbaden sind Rutschhänge verbreitet. Vor Planungen 
oder Bauarbeiten sollte ein geotechnisches Fachbüro eingeschaltet werden. 
In den Bereichen, in denen in der Nachkriegszeit bereits bodeneingreifende Maßnah-
men bis zu einer Tiefe von mindestens 4 Metern durchgeführt wurden sowie bei Ab-
bruchmaßnahmen sind keine Kampfmittelräummaßnahmen notwendig. 
Bei allen anderen Flächen ist eine systematische Überprüfung (Sondierung auf 
Kampfmittel ggf. nach Abtrag des Oberbodens) vor Beginn der geplanten Bauarbeiten 
und Baugrunduntersuchungen auf den Grundstücksflächen erforderlich, auf denen bo-
deneingreifende Maßnahmen stattfinden. Hierbei soll grundsätzlich eine EDV-gestützte 
Datenaufnahme erfolgen. 
Sofern Flächen nicht sondierfähig sein sollten (z.B. wg. Auffüllungen, Versiegelungen 
oder sonstigen magnetischen Anomalien), sind aus Sicherheitsgründen weitere 
Kampfmittelräummaßnahmen vor bodeneingreifenden Bauarbeiten erforderlich. 
Es ist dann notwendig, einen evtl. vorgesehenen Baugrubenverbau (Spundwand, Ber-
liner Verbau usw.) durch Sondierungsbohrungen in der Verbauachse abzusichern. So-
fern eine sondierfähige Messebene vorliegt, sollen die Erdaushubarbeiten mit einer 
Flächensondierung begleitet werden. 
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Schutzgut Wasser 
Da im Plangebiet zur Staunässe neigende Bodentypen mit einer sehr geringen Durch-
lässigkeit und Grundwasserneubildungsrate vorliegen, ist unter Berücksichtigung der 
geplanten Dachbegrünung und der Anpflanzungsmaßnahmen in der Bilanz von nur 
unerheblichen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt auszugehen (s. Unterlagen und 
Gutachten unter Ziffer 8 Nr. 3. und 4.). 
Schutzgut Klima und Luft  
Durch den Bau des Nahversorgers und die weiteren Versiegelungen können die Tem-
peraturen in geringem Maße zunehmen. Durch den Bau des Marktgebäudes in den 
Hang und die Festsetzung einer Gebäudehöhe wird der Kaltluftabfluss und die Frisch-
luftzufuhr aus den südlich des Planbereichs gelegenen Streuobst- und Grünlandflächen 
nicht behindert. Zum Ausgleich der klimatischen Beeinträchtigungen werden auf Ebene 
des Bebauungsplanes die Dachbegrünung des Gebäudes und die Pflanzung von groß-
kronigen Laufbäumen zwischen den Stellplätzen festgesetzt. 
Darüber hinaus kann durch Pflegemaßnahmen (Auslichtung) in der stark verbuschten 
Streuobstbrache, die südlich des Planbereichs liegt, die Abflussmöglichkeit der Kaltluft 
in die Ortslage hinein verbessert werden. Durch die geplanten grünordnerischen Maß-
nahmen und den Erhalt der bestehenden Kaltluftbahnen zwischen dem geplanten 
Nahversorger und der Schule ist insgesamt keine klimatische Verschlechterung ge-
genüber dem derzeitigen Status zu erwarten (s. Unterlagen und Gutachten unter Ziffer 
8 Nr. 3., 4., 9. und 10.). 
Schutzgut Tiere und Pflanzen 
Im Planbereich kommt es durch die geplante Bebauung und die Versiegelung zu einem 
Lebensraumverlust für Pflanzen. Seltene oder geschützte Pflanzenarten wurden jedoch 
nicht festgestellt. Durch die geplante Flachdachbegrünung und die grünordnerischen 
Maßnahmen kann ein Teil des Eingriffes im Planbereich ausgeglichen werden, Der 
restliche Ausgleich erfolgt im räumlich-funktionalen Zusammenhang durch das Öko-
konto der Landeshauptstadt Wiesbaden. 
Durch die stark befahrene Bierstadter Straße und die angrenzende Tankstelle ergibt 
sich bereits eine starke Vorbelastung des Planbereiches. Artenschutzrechtlich relevan-
te Arten sind durch die Planung nicht betroffen. Sie hätten im nahen Umfeld des Gebie-
tes jedoch auch weitläufige geeignete Ausweichslebensräume. Zwar werden den Tier-
arten Teile ihres Nahrungsraumes genommen, die lokalen Populationen werden aller-
dings nicht erheblich beeinträchtigt, da sich die Revierzentren außerhalb des Planbe-
reiches befinden und die Verluste durch die geplante Dachbegrünung und die grünord-
nerischen Maßnahmen zum Teil ausgeglichen werden. Über die angrenzenden Grün-
flächen der Martin-Niemöller-Schule und der Hausgärten ist für mobile Arten ein Ver-
bund und Austausch weiterhin gewährleistet. Die Vernetzungsachse aus der freien 
Landschaft bleibt weitgehend erhalten (s. Gutachten unter Ziffer 8 Nr. 5.). 
Schutzgut Landschaftsbild/Stadtbild 
Das Plangebiet wird derzeit als mehr oder weniger fließender Übergang vom besiedel-
ten Bereich in den Außenbereich wahrgenommen. Dieser Charakter wird sich durch die 
geplante Bebauung ändern. Bei der Bewertung  der Veränderungen sind allerdings 
auch die erheblichen Vorbelastungen des Gebietes durch die Verkehrswege (Bier-
stadter Straße, Moltkering) und die vorhandenen baulichen Anlagen (Tankstelle, Mar-
tin-Niemöller-Schule, ASB) zu berücksichtigen. 
Durch den Bau des Nahversorgers in den Hang, die Gebäudehöhenbeschränkung, die 
Dachbegrünung und die weiteren grünordnerischen Maßnahmen wird das Stadtbild nur 
unwesentlich beeinträchtigt (s. Unterlagen und Gutachten unter Ziffer 8 Nr. 3. und 4.). 

8.3.4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich der nach-
teiligen Auswirkungen 

Aufgrund der geringen Größe des Planbereiches und des Darstellungsmaßstabes  
1: 10.000 der Flächennutzungsplanänderung können die verschiedenen Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich zeichnerisch nicht dar-gestellt wer-
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den. Sie werden auf Ebene des Bebauungsplanes festgesetzt. Durch den Bau des 
Nahversorgers in den Hang, die Gebäudehöhenbeschränkung, die Dachbegrünung 
und die weiteren grünordnerischen Maßnahmen werden die Eingriffe so weit wie mög-
lich minimiert. Nicht im Planbereich mögliche Ausgleichsmaßnahmen erfolgen im 
räumlich-funktionalen Zusammenhang durch das Ökokonto der Landeshauptstadt 
Wiesbaden. 

8.4 Schutzgutbereich "Mensch und seine Gesundheit“ 

8.4.1 Bestandsaufnahme und Bewertung 

Bei der Fläche des Planbereichs handelt es sich um eine eingezäunte Grünlandfläche, 
die bereits seit längerer Zeit nicht mehr bewirtschaftet wird. 
Schutzgut Mensch – Gesundheit (Lärm) 
Da der Planbereich in unmittelbarer Nähe der stark befahrenen Bierstadter Straße liegt 
ist er bereits lärmbelastet. Eine geringe Abschirmung des Gebietes erfolgt durch die 
Gebäude und Anpflanzungen der nördlich angrenzenden Tankstelle (s. Gutachten un-
ter Ziffer 8 Nr. 6. bis 8.). 
Schutzgut Mensch – Gesundheit (Klima, Lufthygiene) 
Der Planbereich besteht größtenteils aus einer unversiegelten Grünlandfläche, die seit 
mehreren Jahren nicht mehr bewirtschaftet wird. Lediglich im Westen des Gebietes be-
findet sich die Zufahrt zur Martin-Niemöller-Schule und im Norden eine Ringstraße um 
die vorhandene Tankstelle an der Bierstadter Straße. Diese beiden Verkehrsflächen 
sind versiegelt. Über die Grünlandfläche kann die Frischluft von den südlich angren-
zenden Streuobst- und offenen Grünlandflächen hinweg zur Bierstadter Straße strömen 
(s. Unterlagen und Gutachten unter Ziffer 8 Nr. 3., 4., 9. Und 10.). 
Schutzgut Mensch Erholung 
Aufgrund der unmittelbaren Nähe des Planbereichs zur stark befahrenen Bierstadter 
Straße und da die Fläche eingezäunt ist, geht vom Planbereich kaum Erholungswert 
aus. Die im Süden angrenzenden frei zugänglichen Streuobst- und Grünlandflächen 
können von der Bierstadter Straße über vorhandene Wege erreicht werden. Eine Erho-
lungsinfrastruktur wie Sitzbänke oder Aussichtspunkte existiert jedoch nicht (s. Unter-
lagen und Gutachten unter Ziffer 8 Nr. 3. und 4.). 

8.4.2 Prognose über die Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung werden sich im nördlichen Planbereich nur geringe  
Änderungen des Schutzgutbereiches „Mensch und seine Gesundheit“ ergeben.  
Bei Umsetzung der derzeitigen Darstellung „Fläche für Ver- und Entsorgungsanlagen, 
Planung“ mit dem Zusatz „Elektrizität“ im südlichen Planbereich könnten jetzt schon 
Flächen versiegelt werden. Somit wären bei den Schutzgütern Mensch – Gesundheit 
(Lärm sowie Klima, Lufthygiene) und Mensch Erholung mit negativen Auswirkungen zu 
rechnen. Außerdem bildet ein Umspannwerk einen Riegel zwischen der nördlich an-
grenzenden Grünlandfläche und den im Süden vorhandenen Streuobst- und Grünland-
flächen. Deshalb wäre eine Verbindung zwischen den Flächen nördlich und südlich des 
Umspannwerkes unterbrochen und es käme zu negativen Auswirkungen auf die vorge-
nannten Schutzgüter. 
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8.4.3 Prognose über die Entwicklung bei Durchführung der Planung 

Schutzgut Mensch – Gesundheit (Lärm) 
Bei der Umsetzung der Planung wird es durch das Verkehrsaufkommen des Nahver-
sorgers zu weiterem Lärm kommen. Als Gegenmaßnahmen hierfür wird zum einen die 
Anlieferungszone eingehaust und zum anderen an der Nordostseite der geplanten 
Stellplätze eine Lärmschutzwand vorgesehen. Somit sind die Auswirkungen auf die 
angrenzenden Wohngebiete an der Virchowstraße weitestgehend minimiert. Da der  
Baukörper des Marktes in den Hang gebaut wird und die Gebäude der Martin-Niemöller-
Schule südwestlich hinter dem Baukörper liegen, wird auch der Bereich des Schulge-
ländes und der südlich gelegenen Streuobst- und Grünlandflächen nur minimal durch 
den geplanten Nahversorger belastet (s. Gutachten unter Ziffer 8 Nr. 6. bis 8.). 
Schutzgut Mensch – Gesundheit (Klima, Lufthygiene) 
s. hierzu 8.3.3 Prognose über die Entwicklung bei Durchführung der Planung, Schutz-
gut Klima und Luft. 
Schutzgut Mensch - Erholung 
Durch die Umsetzung der Planung ergeben sich keine zusätzlichen negativen Auswir-
kungen auf das Schutzgut Mensch (Erholung). Um die Flächen südlich des Planbe-
reichs weiterhin von der Bierstadter Straße aus zu nutzen, bleibt das vorhandene We-
genetz erhalten (s. Unterlagen unter Ziffer 8 Nr. 3.). 

8.4.4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich der nach-
teiligen Auswirkungen 

Gegenüber den Darstellungen im wirksamen Flächennutzungsplan entstehen durch die 
Umsetzung der Änderung nur geringfügige nachteilige Wirkungen auf die oben genann-
ten Schutzgüter. Insofern sind gegenüber den unter 8.3.4 genannten Maßnahmen wei-
tere Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nicht erforderlich. 

8.5 Schutzgutbereich "Kulturgüter und sonstige Sachgüter“ 

8.5.1 Bestandsaufnahme und Bewertung 

Kultur und sonstige Sachgüter sind im Planbereich nicht bekannt. 
8.5.2 Prognose über die Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung ergeben sich im nördlichen Teil des Planbereiches 
keine Änderungen. 
Im südlichen Bereich sind bei Umsetzung der im wirksamen Flächennutzungsplan dar-
gestellten möglichen Nutzung keine ersichtlichen Auswirkungen auf Kultur- und sonsti-
ge Sachgüter zu erwarten. Die zuständigen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange müssten aber bei der Umsetzung der Planung beteiligt werden. 

8.5.3 Prognose über die Entwicklung bei Durchführung der Planung 

Mit der Realisierung der vorliegenden Planung sind keine ersichtlichen Auswirkungen 
auf Kultur- und sonstige Sachgüter zu erwarten. Die zuständigen Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange werden im Planverfahren beteiligt. Neue Erkenntnisse 
werden berücksichtigt.  
Bei Erdarbeiten zu Tage kommende Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, 
Bodenverfärbungen und Fundgegenstände wie Scherben, Steingeräte, Skelettreste 
sind dem Landesamt für Denkmalspflege, Abteilung Archäologische Denkmalspflege 
Hessen, Schloss Biebrich, 65203 Wiesbaden, unverzüglich zu melden. 

8.5.4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich der nach-
teiligen Auswirkungen  

Maßnahmen zum Schutz von Kultur- und sonstigen Sachgütern sind nicht vorgesehen. 
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8.6 Gesamtbewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der Wechselwirkungen zwi-
schen den Schutzgütern  

Ausgehend von den Darstellungen im wirksamen Flächennutzungsplan führt die Um-
setzung der Änderung überwiegend zu geringen negativen Wirkungen, die sich unmit-
telbar auf den Menschen auswirken. Außerdem muss berücksichtigt werden, dass nach 
dem wirksamen Flächennutzungsplan im südlichen Teil des Planbereiches ein Um-
spannwerk vorgesehen und umsetzbar wäre. Betrachtet man die sich hieraus ergeben-
den negativen Auswirkungen, so verringern sich die Eingriffe die sich auf den Men-
schen auswirken nochmals. 
Die Wirkungsbeziehungen zwischen den einzelnen Schutzgütern sind unter der Annah-
me der Szenarien: bestehende Nutzung, Umsetzung der bestehenden FNP-Darstellung 
(ohne Bewertung), Verzicht auf planerische Maßnahmen, keine Umsetzung des FNP, 
Auswirkungen durch die Umsetzung der Planung tabellarisch zusammengefasst. Die 
Tabelle steht unter Ziffer 8.10 Zusammenfassung. 

8.7 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten, die die Ziele und den 
räumlichen Geltungsbereich des Bauleitplans berücksichtigen 

Ziel der Planung ist es die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung der Stadt 
Wiesbaden umzusetzen. Somit sind auch Nahversorger an den Nahtstellen zwischen 
der Wiesbadener Innenstadt und den Vororten erforderlich. Zwischen Bierstadt und der 
Innenstadt gibt es sonst keine vergleichbaren Flächen, die auch in unmittelbarer Nähe 
der angrenzenden Wohngebiete umgesetzt werden können. 

8.8 Wichtigste Merkmale der verwendeten technischen Verfahren im Planbereich sowie 
Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten 
sind 

8.8.1 Wichtigste Merkmale der verwendeten technischen Verfahren 

Die vorliegende Analyse und Bewertung der Schutzgüter erfolgte verbal-argumentativ 
auf Grundlage der zugrunde liegenden Untersuchungen, Gutachten und Fachpläne (s. 
Ziffer 8) sowie der Stellungnahmen, die im Rahmen der Beteiligungsverfahren nach 
den §§ 3 und 4 BauGB vorgebracht wurden. 
Die im Textteil genannten DIN-Normblätter und VDI-Richtlinien sind bei der Beuth Ver-
lag GmbH, Berlin zu beziehen.  

8.8.2 Hinweise auf Schwierigkeiten, technische Lücken und fehlende Kenntnisse 

Für den Planbereich bestehen keine fehlenden Kenntnisse. 
Unter Berücksichtigung der bestehenden Nutzungen im Plangebiet sowie der vorlie-
genden Untersuchungen und Gutachten kann davon ausgegangen werden, dass alle 
im Planbereich vorgesehenen Nutzungen umgesetzt werden können. 

8.9 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung 

Die Überwachung unvorhergesehener nachteiliger Auswirkungen nach § 4c in Verbin-
dung mit § 4 (3) BauGB, die mit einer Umsetzung der Flächennutzungsplanänderung 
verbunden sein können, erfolgt im Rahmen der Neuaufstellung bzw. Fortschreibung 
des Flächennutzungsplans in Abstimmung mit den zuständigen Behörden. 
Eine allgemeine Überwachung erfolgt im Zuge der laufenden Umweltbeobachtungen, 
die auf der Grundlage bestehender Vorgaben ohnehin erforderlich sind. Für den Aspekt 
Luft existieren kontinuierliche Messstationen des Landes Hessen. Zusätzlich führt die 
Landeshauptstadt Wiesbaden schwerpunktmäßige Luft- und Lärmmessprogramme durch. 
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Auch im Bereich Natur- und Artenschutz existieren für die Naturschutzbehörden fach-
gesetzlich vorgeschriebene Monitoringsysteme, die zum Beispiel für Betreuungs- und 
Managementaufgaben relevant sind. Darüber hinaus existiert ein städtisches Vertrags-
naturschutzprogramm. 

8.10 Zusammenfassung 

In Wiesbaden besteht ein Bedarf an Nahversorgern in den Übergangsbereichen zwi-
schen der Innenstadt und den angrenzenden Vororten. Dies wird in den nächsten Jah-
ren und Jahrzehnten aufgrund der demografischen Entwicklung und der damit einher-
gehenden steigenden Bevölkerung und deren Versorgung weiterhin so bleiben. 
Es ist beabsichtigt im Planbereich an der Bierstadter Straße einen Lebensmittel- und 
Getränkemarkt zu errichten. Grundlage hierfür sind Aussagen des Einzelhandelskon-
zeptes der Landeshauptstadt Wiesbaden. Der Standort an der Bierstadter Straße ist 
aufgrund der städtebaulich integrierten Lage, der Wohnortnähe und des Fehlens eines 
Lebensmittelmarktes im näheren Umfeld hierzu geeignet.  

Durch die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes mit einer Verkaufsfläche von ca. 
1.500 m² im Planbereich soll das gegenwärtig in diesem Bereich bestehende Versor-
gungsdefizit an nahversorgungsrelevanten Grundsortimenten ausgeglichen werden. Es 
handelt sich um eine ca. 0,75 ha große Fläche, die von der Bierstadter Straße aus er-
schlossen wird 
Die im nördlichen Teil des Planbereiches liegende „Landwirtschaftliche Fläche mit ho-
hem ökologischen Wert, Bestand“ wird in „SO – Handel, Planung“ geändert. Die im Sü-
den des Planbereiches gelegene „Fläche für Ver- und Entsorgungsanlagen, Planung“ 
mit dem Symbol „Elektrizität“ wird im nördlichen Teil in „SO – Handel, Planung“ und im 
südlichen Teil in „Landwirtschaftliche Fläche, mit hohem ökologischen Wert, Planung“ 
mit dem Zusatz „Bereich mit gesetzlich geschützten Biotopen“ geändert. Die „Fläche 
für Ver- und Entsorgungsanlagen, Planung“  war früher für ein Umspannwerk der 
Stadtwerke Wiesbaden (ESWE) vorgesehen und wird laut Aussage der ESWE für die-
se Zwecke nicht mehr benötigt. 
Zusammenstellung der Wirkungsbeziehungen zwischen den einzelnen Schutzgütern 
unter der Annahme der Szenarien: Bestand, Umsetzung der bestehenden FNP-
Darstellungen, Verzicht auf eine Planung, Umsetzung der Darstellungen der Änderung 
 

-- = hohe negative Wirkungen gegenüber dem bestehenden Naturzustand 

- = negative Wirkungen gegenüber dem bestehenden Naturzustand 

+/- = neutrale Wirkungen gegenüber dem bestehenden Naturzustand 

+ = positive Wirkungen gegenüber dem bestehenden Naturzustand 

++ = hohe positive Wirkungen gegenüber dem bestehenden Naturzustand 
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Kap. Schutzgut Bestehende Nutzung 

Auswirkungen durch 
die Umsetzung der 
bestehenden  
FNP-Darstellung 

Bewertung 

Verzicht auf planeri-
sche Maßnahmen 
und Eingriffe in den 
Planbereich, keine 
Umsetzung des FNP  

Auswirkungen durch 
die Umsetzung der 
Planung 

8.3 Boden Zurzeit brachliegende 
Grünlandfläche 

Versiegelungen im 
südlichen Bereich 
durch mögliche 
Umsetzung eines 
Umspannwerkes 

- 

Keine wesentlichen 
Veränderungen zu 
erwarten 

Versiegelungen im 
nördlichen Bereich 
durch Bebauung, 
dafür Freihaltung des 
südlichen Bereichs 

+/- +/- 

8.3 Wasser 

Keine Oberflächenge-
wässer oder Feucht-
standorte, geringe 
Grundwasserver-
schmutzungsempfind-
lichkeit, geringe 
Grundwasserergiebig-
keit, liegt in der Zone B 
4 des geplanten quanti-
tativen Heilquellen-
schutzgebietes 

Im Norden keine 
wesentlichen Verän-
derungen zu erwar-
ten, Versiegelungen 
im südlichen Bereich 
durch mögliche 
Umsetzung eines 
Umspannwerkes 

Keine wesentlichen 
Veränderungen zu 
erwarten 

Keine wesentlichen 
Veränderungen zu 
erwarten. 

+/- +/- 

8.3 Klima und Luft 

Unversiegelte Grünflä-
che, Kaltluft wird von 
den Freiflächen im 
Süden nach Norden 
geleitet 

Im Norden keine 
wesentlichen Verän-
derungen zu erwar-
ten, Versiegelungen 
im südlichen Bereich 
durch mögliche 
Umsetzung eines 
Umspannwerkes, 
leichte Erwärmung 

Keine wesentlichen 
Veränderungen zu 
erwarten 

Keine wesentlichen 
Veränderungen zu 
erwarten, Erwärmung 
wird durch Flach-
dachbegrünung und 
weitere grünordneri-
sche Maßnahmen 
gemindert. 

+/- +/- 

8.3 Tiere und 
Pflanzen 

Nicht mehr genutzte 
Grünlandfläche mit 
vereinzelten alten 
Obstbäumen, keine 
bedrohten Tierarten,  

Trennung der nördli-
chen Fläche zur 
südlich angrenzen-
den offenen Streu-
obst- und Grünland-
flächen durch Um-
spannwerk 

Keine wesentlichen 
Veränderungen zu 
erwarten 

Eingriff durch geplan-
te Versiegelung. 
Verminderung durch 
Flachdachbegrünung 
und weitere grünord-
nerische Maßnah-
men. 

+/- +/- 

8.3 Landschafts-
bild/ Stadtbild 

Gebiet hat nur unter-
geordnete Bedeutung 
für Landschafts-
bild/Stadtbild 

Beeinträchtigung 
des Landschaftsbil-
des durch Anlage 
eines Umspannwer-
kes 

Keine wesentlichen 
Veränderungen zu 
erwarten 

Bauliche Anlage des 
Marktes. Minderung 
durch Bau in den 
Hang, Flachdachbe-
grünung und weitere 
grünordnerische 
Maßnahmen 

+/- + 

8.4 
Mensch/  
Gesundheit – 
Lärm 

Lärm durch Nähe der 
Bierstadter Straße, 
geringe Abschirmung 
durch vorhandene 
Tankstelle 

Erhöhung des Lärm-
pegels durch Anlage 
eines Umspannwer-
kes 

Keine Veränderun-
gen zu erwarten 

Lärmzunahme durch 
Nahversorgerver-
kehr, Gegenmaß-
nahmen durch Bau-
körper im Hang, 
Einhausung der An-
lieferung, Lärm-
schutzwand, deshalb 
keine Änderungen zu 
erwarten 

+/- +/- 
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Kap. Schutzgut Bestehende Nutzung 

Auswirkungen durch 
die Umsetzung der 
bestehenden  
FNP-Darstellung 

Bewertung 

Verzicht auf planeri-
sche Maßnahmen 
und Eingriffe in den 
Planbereich, keine 
Umsetzung des FNP  

Auswirkungen durch 
die Umsetzung der 
Planung 

8.4 

Mensch/  
Gesundheit – 
Klima/ Lufthy-
giene 

Unversiegelte Grünflä-
che, Kaltluft wird von 
den Freiflächen im 
Süden nach Norden 
geleitet 

Im Norden keine 
wesentlichen Verän-
derungen zu erwar-
ten, Versiegelungen 
im südlichen Bereich 
durch mögliche 
Umsetzung eines 
Umspannwerkes, 
leichte Erwärmung 
und Verschlechte-
rung der lufthygieni-
schen Bedingungen 

Keine wesentliche 
Veränderung zu 
erwarten 

Keine wesentlichen 
Veränderungen zu 
erwarten, Erwärmung 
wird durch Flach-
dachbegrünung und 
weitere grünordneri-
sche Maßnahmen 
gemindert 

+/- +/- 

8.4 
Mensch/ 
Gesundheit – 
Erholung  

Durch die Nähe zur 
Bierstadter Straße und 
die Einzäunung keine 
Erholung. 

Im Nordteil unverän-
dert, Im Südteil als 
Umspannwerk keine 
Erholung möglich 

Weiterhin für die 
Öffentlichkeit nicht 
zugänglich, keine 
Änderung zu erwar-
ten 

Durch die geplanten 
Ausgleichsmaßnah-
men sind keine we-
sentliche Verände-
rung zu erwarten 

+/- +/- 

8.5 Kultur- und 
Sachgüter 

Keine Anhaltspunkte 
über das Vorhanden-
sein von Kultur- und 
sonstigen Sachgütern; 
 

Keine Veränderun-
gen zu erwarten, 
ggf. Einbeziehung 
Archäologie, LfD 

Keine Veränderun-
gen zu erwarten, ggf. 
Einbeziehung Archä-
ologie, LfD 

Keine Veränderun-
gen zu erwarten, ggf. 
Einbeziehung Archä-
ologie, LfD 

+/- +/- 

8.6 Wechselwirkungen 

Im Nordteil keine 
Änderung, im Südteil 
bei Anlage Um-
spannwerk negative 
Auswirkungen 

Bei Beibehaltung der 
Nutzung keine Ände-
rungen zu erwarten 

Im Nordteil keine 
Änderung, im Südteil 
durch geplante Maß-
nahmen Ausgleich 
der zu erwartenden 
Beeinträchtigungen 

+/- +/- 

8.3.4 
bzw. 
8.4.4 
bzw. 
8.5.4 

Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich nach-
teiliger Auswirkung der Durchfüh-
rung der Planung 

  

Durch die Flach-
dachbegrünung und 
die weiteren grün-
ordnerischen Maß-
nahmen werden die 
Eingriffe minimiert, 
die restliche Umset-
zung erfolgt über das 
Ökokonto der LHW 

9 Untersuchungsrahmen (Gebietsabgrenzung) 

Von der geplanten Flächennutzungsplanänderung sind keine über den Planbereich 
hinausgehenden Umweltauswirkungen zu erwarten. Deshalb umfasst der Umweltbe-
richt nur den Planbereich der Flächennutzungsplanänderung. 

10 Weiterer Untersuchungsbedarf 

Die Angaben zur Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen wurden im Rah-
men des vorliegenden Verfahrens in Abstimmung mit den Fachbehörden abschließend 
ausgearbeitet und in den Umweltbericht eingestellt. 
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11 Abwägung  

In Wiesbaden besteht grundsätzlich ein Bedarf an Nahversorgern mit einer Verkaufs-
fläche von ca. 1.500 m² und an Arbeitsplätzen. In den nächsten Jahren und Jahrzehn-
ten wird dieser aufgrund der demografischen Entwicklung weiter ansteigen. Mit der 
Umsetzung der Planung wird diesem Bedarf Rechnung getragen. 
Am 02.05.2012 fand die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB in 
Form einer Bürgerversammlung statt. In der Bürgerversammlung wurden keine Stel-
lungnahmen oder Anregungen zur Flächennutzungsplanänderung vorgebracht. Unter 
Bezugnahme auf die Bürgerversammlung hat eine Bürgerinitiative mit Schreiben vom 
23.05.2012 Anregungen vorgebracht. 

Die wesentlichen Inhalte der vorgebrachten Stellungnahmen und die daraus resultie-
renden Beschlüsse mit Begründung sind nachstehend aufgeführt. 

 
Nr. Stellungnahme Beschlussfassung Begründung 

1 Die Immissionsrichtwerte werden in 
Teilbereichen überschritten. Bei der 
Berechnung wurden die Immissi-
onspunkte falsch ermittelt, d. h. die 
Punkte wurden nicht an der am 
stärksten durch (Parkplatz-) Lärm 
belasteten Wohnbebauung gesetzt. 
Weitere Lärmquellen, die in Verbin-
dung mit dem Bauvorhaben stehen, 
sind mit einem „Reinen Wohnge-
biet“ nicht vereinbar. 
 
 
 
 
 
 
Es wird in Frage gestellt, ob die 
geplante Schallschutzmauer zu 
einer Minderung der Lärmausbrei-
tung beiträgt. Des Weiteren wird 
angemerkt, dass sich die Mauer 
nicht in das Bild des „Reinen 
Wohngebietes“ fügt. Durch Vergrö-
ßerung der Parkplatzfläche und der 
Verkaufsfläche ist das Gutachten 
nicht mehr zutreffend. 
 
 
 
 
 
 
Der Verkehr durch die Schule ist 
nicht berücksichtigt. 
Die Wartezeiten an den beiden 
Knotenpunkten sind falsch berech-
net. 
 
 
 
 
 
 

Die Stellungnahme 
ist bereits berück-
sichtigt. 
 
 

Mit Datum vom 08. Juli 2012 
wurde eine ergänzende 
schalltechnische Untersu-
chung erstellt, in der die vor-
gebrachten Aussagen der 
Bürgerinitiative behandelt 
wurden. Hierin wurde noch-
mals verdeutlicht, dass durch 
das geplante Projekt die 
Grenzwerte der TA Lärm ein-
gehalten werden. Für die 
Flächennutzungsplanände-
rung ist die Verträglichkeit 
zwischen „SO – Handel“ und 
„Wohnbauflächen“ nachge-
wiesen. 
 
Da die Immissionsgrenzwerte 
eingehalten werden, ist die 
Wirksamkeit der Schall-
schutzwand bewiesen. 
Von der BI wird das Schall-
schutztechnische Gutachten 
vom 19.08.2010 angeführt. 
Dieses Gutachten wurde mit 
Datum vom 27.05.2011 aktu-
alisiert. Zu den Anregungen 
unter Ziffer 1 zum Thema 
Lärm wurde eine Schall-
schutztechnische Stellung-
nahme vom 08.07.2012 er-
stellt. 
 
Nach Neueröffnung der Schu-
le wurde das Gutachten mit 
Datum vom 22.10.2012 aktu-
alisiert. Es kommt zu keiner 
negativen Veränderung. 
Das Gutachten vom 
22.10.2012 sagt aus, dass an 
beiden Knotenpunkte nur mit 
einer geringfügigen Verkehrs-
erhöhung zu rechnen ist. 
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Nr. Stellungnahme Beschlussfassung Begründung 
Es wird um eine erneute Überprü-
fung des Standortes gebeten, da es 
auch eine alternative Fläche für 
einen Nahversorger am Moltkering 
gibt. 

Der angesprochene alternati-
ve Standort ist als nur sehr 
eingeschränkt integriert zu 
bezeichnen, da sich dort fast 
keine Wohnbauflächen an-
schließen und insofern die 
fußläufige Erreichbarkeit ei-
nes Lebensmittelmarktes 
nahezu ausgeschlossen wer-
den kann. Auch besteht bei 
den Ämtern der Landes-
hauptstadt Wiesbaden die 
fachliche Haltung, diesen 
Bereich entsprechend den 
nördlichen Nutzungen (Kin-
dertagesstätte, Jugendver-
kehrsschule, Gebäude für die 
Handwerkskammer etc.) nicht 
für gewerbliche Nutzungen zu 
öffnen, sondern stadtstruktu-
rell konsequent für Gemein-
bedarfsnutzungen vorzuhal-
ten. 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
nach § 4 (1) BauGB an der Bauleitplanung erfolgte mit Schreiben vom 22.03.2012. 

Die wesentlichen Inhalte der vorgebrachten Stellungnahmen und die daraus resultie-
renden Beschlüsse mit Begründung sind nachstehend aufgeführt. 
 

Nr. Stellungnahme Beschlussfassung Begründung 

1 1. Die Begründung ist in Kapitel 
8.3.1 unter Schutzgut Wasser im 
letzten Absatz wie folgt zu fassen: 
Der Planbereich liegt nach dem 
Vorschlag des HLUG für die Ab-
grenzung des geplanten Schutzge-
bietes für die Wiesbadener Heil-
quellen innerhalb der Zone B 4 des 
quantitativen Heilquellenschutzge-
bietes. 
2. In Kapitel 8.10 ist auf Seite 13 
unter Schutzgut Wasser / Bestand 
das Wort Heilquellenschutzzone C  
zu streichen und zu ersetzen durch 
der Zone B 4 des geplanten quanti-
tativen Heilquellenschutzgebietes 

Die Stellungnahme 
ist bereits berück-
sichtigt. 

Die Begründung wurde ent-
sprechend der Anregung 
geändert. 
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2 Ziel ist der Erhalt der Bodenfunkti-
on. Durch die geplante Baumaß-
nahme kommt es zum Totalverlust 
der Bodenfunktionen. 

Die Anregung ist 
bereits berücksich-
tigt. 

Der Südteil des Planungsbe-
reiches ist bereits als Fläche 
für Ver- und Entsorgungsan-
lagen vorgesehen und könnte 
somit bereits versiegelt wer-
den. Der nördliche Teil wird 
neu versiegelt. Dafür entfällt 
eine Fläche im Süden, die 
nach dem derzeitigen Stand 
versiegelt werden dürfte. Ein 
Ausgleich für den erfolgen-
den Eingriff kann nicht auf 
dem Grundstück erfolgen. Ein 
noch fehlender Ausgleich 
erfolgt über das Ökokonto der 
Landeshauptstadt Wiesba-
den. 

3 Der Kampfmittelräumdienst wurde 
im bisherigen Verfahren noch nicht 
beteiligt. 

Die Beteiligung des 
Kampfmittelräum-
dienstes wird im 
weiteren Verfahren 
durchgeführt. 

Die Möglichkeit, dass der 
Planbereich innerhalb eines 
Bombenabwurfgebietes lie-
gen könnte, kann von der 
Landeshauptstadt Wiesbaden 
nicht abschließend beurteilt 
werden. 

Vom 12. August 2013 bis zum 11. September 2013 fand die öffentliche Auslegung 
nach § 3 Abs. 2 BauGB statt. Während der öffentlichen Auslegung wurden Stellung-
nahmen oder Anregungen zur Flächennutzungsplanänderung vorgebracht.  

Die wesentlichen Inhalte der vorgebrachten Stellungnahmen, ihre Abwägung und die 
daraus resultierenden Beschlüsse mit Begründung sind nachstehend aufgeführt. Da es 
bei den Stellungnahmen inhaltsgleiche Aussagen zu bestimmten Themenbereichen 
gab, werden nicht die einzelnen Stellungnahmen detailliert aufgeführt sondern die je-
weils angesprochenen Themenbereiche. 

Nr. Stellungnahme Beschlussfassung Begründung 

1 - 
12 

Fehlende Gutachten zum Kli-
ma, zur schalltechnischen Un-
tersuchung, veraltete Gutach-
ten (GMA von 2009), bzw. 
nicht offengelegte Unterlagen 
(GMA – Gutachten). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aussagen zum Klima fehlen. 
Der Plan setzt sich über die 
Notwendigkeit eines Klimagut-
achtens für die Schutzzone II 
hinweg. 

 
 
 
 
 

Die Stellungnah-
me ist bereits 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnah-
me ist bereits 
berücksichtigt. 

 
 
 
 
 
 
 

Bereits bei der öffentlichen Ausle-
gung vom 12.08. – 11.09.2013 wur-
den der Grünordnungsplan und die 
vorhandenen Gutachten im Raum für 
öffentliche Auslegungen ausgelegt. 
Bei der erneuten Offenlage der Flä-
chennutzungsplanänderung werden 
alle vorhanden Gutachten und die 
umweltrelevanten Stellungnahmen 
öffentlich ausgelegt und im Internet 
zur Verfügung gestellt. Die erforderli-
chen Gutachten wurden wenn not-
wendig aktualisiert. 
 
Es wurde ein Klima- und Luftschad-
stoffgutachten erstellt. Dieses kommt 
zu dem Ergebnis, dass die Umset-
zung des geplanten Bauvorhabens 
die örtlichen klimaökologischen Posi-
tivwirkungen nicht gravierend 
schwächt. Die im Bebauungsplan 
festgesetzten grünordnerischen 
Maßnahmen seien zu unterstützen. 
Die Planung steht nicht im Wider-
spruch zum stadtklimatischen Leitbild 
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Nr. Stellungnahme Beschlussfassung Begründung 
 
 
Der geplante Markt grenzt an 
ein „Reines Wohngebiet“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einzugsbereich des geplanten 
Marktes zu gering. Der Bedarf 
sei nicht gegeben. 
Größe des Marktes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untersuchung von Alternativ-
standort. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Stellungnah-
me ist bereits 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnah-
me ist bereits 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnah-
me ist bereits 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

der Landeshauptstadt Wiesbaden. 
 
Der Flächennutzungsplan stellt nur 
die allgemeine Art der Bauflächen 
(hier: Wohnbauflächen) dar. Eine 
detailliertere Festsetzung erfolgt erst 
auf Ebene des Bebauungsplans. Im 
Bebauungsplan können auch Fest-
setzungen getroffen werden, die das 
Wohngebiet vor den angrenzenden 
Nutzungen schützen (z. B. Einhau-
sung, Lärmschutzwände). Es gibt in 
Wiesbaden Bereiche in denen Nah-
versorger unmittelbar an „Reine 
Wohngebiete“ angrenzen und es 
durch die im Bebauungsplan vorge-
sehenen Maßnahmen gelungen ist, 
Konfliktpotenziale zu vermeiden. 
 
Das 1999 für Wiesbaden erstellte 
Einzelhandelsgutachten wurde 2004, 
2010 und letztmalig 2015 aktualisiert. 
Ergänzend liegt für den Planbereich 
eine Standortanalyse vom Februar 
2009 und vom April2014/ November 
2015 vor. Diesen Gutachten ist zu 
entnehmen, dass im Bereich des 
Plangebiets eine Versorgungslücke 
besteht. Die umgebenden Wohnge-
biete liegen nicht im fußläufigen Ein-
zugsbereich (700 m) eines Lebens-
mittelmarktes. Auch im weiteren Um-
kreis ist kein Vollversorger vorhan-
den. Zur nachhaltigen Sicherung der 
Versorgung der Bevölkerung mit 
Lebensmitteln in breiter Angebots-
struktur ist die Realisierung eines 
Marktes in einer Größe von 1.500 qm 
Verkaufsfläche notwendig. 
 
Im Rahmen der Vorplanung sind 
unterschiedliche Standor-
te/Alternativen geprüft worden. 
So wurden Alternativstandorte am 
Moltkering untersucht, aber letztend-
lich nicht weiter verfolgt. Sie sind als 
nur sehr eingeschränkt integriert zu 
bezeichnen, da sich dort fast keine 
Wohnbauflächen anschließen und 
insofern die fußläufige Erreichbarkeit 
eines Lebensmittelmarktes erschwert 
ist. Außerdem soll dieser Bereich 
entsprechend den nördlichen Nut-
zungen (Kindertagesstätte, Jugend-
verkehrsschule, Gebäude für die 
Handwerkskammer etc.) nicht für 
gewerbliche Nutzungen geöffnet 
werden, sondern stadtstrukturell 
konsequent für Gemeinbedarfsnut-
zungen vorgehalten werden. Der 
Flächennutzungsplan und rechtsver-
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Nr. Stellungnahme Beschlussfassung Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine durchgeführte Anwohner-
befragung ist nicht aussage-
kräftig. 
 
Das Plangebiet wurde aus dem 
Landschaftsschutzgebiet 
(LSG) herausgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Naherholungsgebiet wird 
nicht berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Verkehrsaufkommen wur-
de nicht an mehreren Tagen 
ermittelt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnah-
me ist bereits 
berücksichtigt. 
 
Die Stellungnah-
me wird zurück-
gewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnah-
me ist bereits 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnah-
me ist bereits 
berücksichtigt. 

bindliche Bebauungsplan für diesen 
Bereich dokumentieren diese Pla-
nungsvorstellung, indem sie Flächen 
für Gemeinbedarf festsetzen. 
Ein anderer Alternativstandort an der 
Bierstadter Höhe steht für gewerbli-
che Zwecke nicht zur Ver-fügung. In 
dem ehemals militärisch genutzten 
Areal soll Wohnbebauung realisiert 
werden. 
 
Eine Anwohnerbefragung ist kein 
formeller Bestandteil eines Bauleit-
planverfahrens. 
 
Der Planbereich liegt nicht innerhalb 
des nun gültigen (wirksamen) LSG 
Landschaftsschutzgebiet Wiesbaden. 
Er lag auch nicht im Abgrenzungs-
vorschlag des Regierungspräsidiums 
Darmstadt (RPD) für die Abgrenzung 
des LSG Wiesbaden (s. Darstellung 
im Flächennutzungsplan vom 
15.11.2003). Somit wurde der Plan-
bereich auch nicht herausgenom-
men. 
 
Das Plangebiet befindet sich in kei-
nem ausgewiesenen Schutzgebiet 
nach Naturschutzrecht und weist 
einen erheblichen Pflegerückstand 
auf (Grünlandbrache, überalterter 
oder abgängiger Obstbaumbestand 
ohne Nachpflanzungen), der auch 
Auswirkungen auf die Artenvielfalt 
hat.  
Das Plangebiet ist eingezäunt und 
somit für die Erholung der Anwohner 
nicht nutzbar. Außerdem besteht für 
den Planbereich eine Darstellung im 
Flächennutzungsplan als Ver- und 
Entsorgungsanlage. 
Die aus ökologischer Sicht weit wert-
vollere Fläche in diesem Bereich ist 
die südlich des Plangebiets liegende 
weitläufige Streuobstbrache, die von 
der Planung nicht betroffen ist und 
erhalten bleibt. 
Das Plangebiet liegt zudem an einer 
Tankstelle in der Nähe einer stark 
befahrenen Straße. Die aus ökologi-
scher Sicht weit wertvollere Fläche in 
diesem Bereich ist die südlich des 
Plangebiets liegende weitläufige 
Streuobstbrache, die von der Pla-
nung nicht betroffen ist und erhalten 
bleibt. 
 
Es wurden 2 Zählungen in unter-
schiedlichen Jahren durchgeführt. 
Die zweite Erhebung bestätigt die 
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Nr. Stellungnahme Beschlussfassung Begründung 
 
 
 
Ausweisung im Flächennut-
zungsplan als „landwirtschaftli-
che Fläche ökologisch wert-
voll“. 
 
 
 
 
Es werden die Aussagen von 
Gutachten angezweifelt: 
Lärmschutzgutachten 
Verkehrszählung sei geschönt. 
 
 
 
Es gebe Fledermäuse und 
Hirschkäfer im Plangebiet. Auf 
diese würde keine Rücksicht 
genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die Stellungnah-
me ist bereits 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
Die Stellungnah-
me ist bereits 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
Die Stellungnah-
me ist bereits 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultate der ersten Erhebung voll-
umfänglich. 
 
Laut Stellungnahme des Umweltamts 
ist die Weide kein Biotop nach § 13 
des Hessischen Ausführungsgeset-
zes zum Bundesnaturschutzgesetz 
(HAGBNatSchG) mehr. 
Es handelt sich somit nicht um eine 
ökologisch wertvolle Fläche. 
 
Es wurde eine schalltechnische Un-
tersuchung durchgeführt. 
Es gibt keinen erkennbaren Anlass 
dazu, wonach die Gutachten fehler-
haft sind. Konkrete Punkte werden 
nicht benannt. 
 
Für die Bauleitplanverfahren wurden 
eine schalltechnische Untersuchung, 
eine Auswirkungsanalyse, eine Ar-
tenschutzrechtliche Beurteilung so-
wie tierökologische Untersuchungen 
durchgeführt. Es wurden ein Ver-
kehrsgutachten, ein Umweltbericht, 
und ein Grünordnungsplan erstellt. 
Die durch Eingriffe erforderliche 
Kompensation wurde abgestimmt. 
Alle vorliegenden Untersuchungen 
wurden in die Bauleitplanverfahren 
und die erforderliche Abwägung ein-
gestellt. Die faunistischen Erhebun-
gen erfolgten im ergänzten arten-
schutzrechtlichen Gutachten (De-
zember 2014). Sie erfolgten zu Vö-
geln und Fledermäusen an den für 
die Erfassung dieser Tierarten güns-
tigen Untersuchungszeitpunkten und 
ihrem jahreszeitlichen Aktivitätsma-
ximum. Die Suche nach entspre-
chend genutzten Quartieren im Plan-
gebiet verlief erfolglos. Die Lage in 
der Nähe der hoch frequentierten 
Bierstadter Straße und der perma-
nent beleuchteten Aral-Tankstelle 
beeinträchtigen die Habitateignung 
des Plangebiets, so dass der Unter-
suchungsaufwand als ausreichend 
anzusehen ist. 
Das Auftreten von mit Fotos belegten 
Hirschkäfern in der Umgebung des 
Plangebiets wird durch das Vorha-
ben nicht beeinflusst. Hirschkäfer 
bevorzugen alte Eichen mit Saftaus-
tritten, da hier die Paarung der durch 
den Baumsaft angelockten Tiere 
stattfindet. Diese für den Hirschkäfer 
essentiellen Habitat Strukturen 
kommen innerhalb des Plangebiets 
nicht vor. Ältere Eichen befinden sich 
lediglich im Bereich der Martin-
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Nr. Stellungnahme Beschlussfassung Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Eingriff in Naturflächenre-
serven ist nicht zu rechtferti-
gen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wertminderung der Grundstü-
cke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auswirkungen auf den Boden 
wurden nicht hinreichend un-
tersucht. 
 
 
 
 
 
 
Lt. Presseartikel im Wiesbade-
ner Kurier vom 14.12.2013 
liegt ein Formfehler bei der 
öffentlichen Auslegung vor. 
Auch habe keine richtige Inter-
netbekanntmachung stattge-
funden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnah-
me ist bereits 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnah-
me wird nicht 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnah-
me ist bereits 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnah-
me ist bereits 
berücksichtigt. 

Niemöller-Schule bzw. am dortigen 
Fußweg zur Bierstadter Warte. Diese 
Bäume sind von dem Vorhaben nicht 
betroffen. Die Fotos in der Stellung-
nahme legen nahe, dass es sich hier 
um Hirschkäfer handelt, die sich in 
einem Garten an morschem Holz 
oder geschnittenem Brennholz auf-
halten. Es ist bekannt, dass Hirsch-
käfer an Fundorte einfliegen oder 
zuweilen Hirschkäfer sogar mit 
Brennholzlieferungen verfrachtet 
werden. 
 
Der ökologische Wert des Plange-
biets wird aufgrund seiner durch-
schnittlichen Artenausstattung, des 
sich zunehmend verschlechternden 
Lebensraums und Pflanzenstruktur 
nur als durchschnittlich schutzwürdig 
bewertet. Eine Bebauung dieser 
Fläche wird angesichts der Lage 
direkt am Siedlungsrand im Vergleich 
mit einer Bebauung “auf der grünen 
Wiese“ als vertretbar angesehen. Als 
deutlich schutzwürdiger ist der vor-
handene  großflächige Streuobstbe-
stand südlich des Plangebiets anzu-
sehen, der von dem Vorhaben nicht 
betroffen ist. 
 
Es ist gesetzlich sowie gerichtlich 
geklärt, dass das grundgesetzlich 
geschützte Eigentum durch die Ge-
setze bestimmt wird und demnach 
auch zulässigerweise durch Bauleit-
planungen Einschränkungen erfah-
ren kann. Unzulässig ist dies nur, 
wenn die Nutzung des Eigentums 
gänzlich erschwert oder gar unmög-
lich gemacht wird. Dies ist bei der 
vorliegenden Planung grundsätzlich 
nicht abzusehen. 
 
Parallel zum Bauleitplanverfahren 
wurde ein Bodengutachten eingeholt 
und der Umweltbericht setzt sich 
ebenfalls im Detail mit dem Schutz-
gut Boden auseinander, so dass im 
Ergebnis eine ausreichende Grund-
lage für weitergehende Planungsent-
scheidungen besteht. 
 
Anlass für die erneute öffentliche 
Auslegung ist ein aktuelles Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts, wonach 
auch für zurückliegende Fälle (dieses 
Verfahren zählt dazu) weitreichende 
und spezifizierte Anforderungen an 
den Veröffentlichungstext im Hinblick 
auf die bereits vorliegenden umwelt-
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Nr. Stellungnahme Beschlussfassung Begründung 
bezogenen Stellungnahmen gestellt 
werden. 
Um ein rechtssicheres Bauleitplan-
verfahren zu gewährleisten, ist es 
daher unabdingbar, eine zweite 
Planauslegung mit entsprechender 
Veröffentlichung durchzuführen. 
Nach § 4 a Absatz 4 BauGB können 
ergänzend elektronische Informati-
onstechnologien verwendet werden. 
Im Bekanntmachungstext stand: 
Im gleichen Zeitraum stehen die 
Entwürfe der Bauleitplanungen mit 
Begründung im Internet unter der 
Adresse 
http://www.wiesbaden.de/auslegung 
als zusätzliche Information zur Ver-
fügung. 

 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4  
Abs. 2 BauGB an der Bauleitplanung erfolgte mit Schreiben vom 9. August 2013. 

Die wesentlichen Inhalte der vorgebrachten Stellungnahmen und die daraus resultie-
renden Beschlüsse mit Begründung sind nachstehend aufgeführt. 
 

Nr. Stellungnahme Beschlussfassung Begründung 

1 Darstellung im Bestandsplan: 
Nach Aussage des Umweltam-
tes ist die Weide kein Biotop 
nach § 13 HAGBNatSchG 
mehr. 
 
 
 
 
 
Der Grünordnungsplan lag bei 
der Öffentlichen Auslegung im 
Behördenportal nicht aus. 
 
 
 
 
In Kapitel 8 sollte auch der 
klimaökologische Fachbeitrag 
vom 03.04.2012 zitiert werden.  
Die Begründung sollte wie folgt 
präzisiert werden: 
Der Planbereich ist als „Kalt- 
und Frischluftentstehungsge-
biet“ kartiert (siehe „Syntheti-
schen Klimafunktionskarte“, 
Umweltbericht Nr. 22). Es fin-
det sowohl moderate Kaltluf-
tentstehung als auch aktive 
Kaltluftleitung statt. Wegen des 
kleinen Einzugsgebietes profi-
tieren während windschwa-
cher, austauscharmer Wetter-
lagen hauptsächlich die an-

Die Stellungnah-
me ist bereits 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnah-
me ist bereits 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
Die Stellungnah-
me ist bereits 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im zeichnerischen Teil des Flächen-
nutzungsplans wird der südliche 
Planbereich nur noch als „Landwirt-
schaftliche Fläche, mit hohem ökolo-
gischen Wert, Planung“ dargestellt. 
In der Begründung entfällt unter Ziffer 
6. Änderungen für diesen Bereich der 
Zusatz „Bereich mit gesetzlich ge-
schützten Biotopen“ geändert. 
 
Bei der Flächennutzungsplanände-
rung lag der Grünordnungsplan im 
Raum für öffentliche Auslegungen 
mit aus. Bei der erneuten öffentlichen 
Auslegung wird er auch ins Behör-
denportal gestellt. 
 
Es wurde ein Klima- und Luftschad-
stoffgutachten, durch das Büro Öko-
plana mit Datum vom 2. September 
2014 erstellt. 
Dieses kommt zu folgender ab-
schließenden Bewertung: 
„Wird die Planung realisiert, nimmt 
die Kaltluftfließgeschwindigkeit nur 
im unmittelbaren Nahbereich des 
geplanten Baukörpers und der Lärm-
schutzwände ab. Die Belüftung des 
Planungsumfeldes wird nur unwe-
sentlich tangiert. 
Auch eine wesentliche bioklimatische 
Zusatzbelastung geht von der Pla-
nung nicht aus. 
Auch die Ergebnisse zusätzlich 
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Nr. Stellungnahme Beschlussfassung Begründung 
grenzenden bebauten Berei-
che von beiden Funktionen 
(Kaltluftentstehung und Kalt-
luftleitung). Darüber hinaus 
schwächen sie sich leider ab. 
Planerisches Ziel wäre aus 
klimatologischen Gesichts-
punkten insofern eine Optimie-
rung der Funktionen. Es han-
delt sich damit prinzipiell  um 
eine Hangfläche mit Bedeu-
tung für die Belüftung und Ab-
kühlung zumindest der umlie-
genden Bauflächen. Ihre Emp-
findlichkeit gegenüber Nut-
zungsänderungen wurde als 
durchschnittlich, also grund-
sätzlich als gegeben, beurteilt. 
Als solche ist sie auch in der 
Karte „Flächen mit klimati-
schen Vorrangfunktionen“ des 
Umweltberichtes Nr. 22 „Stadt-
klima Wiesbaden“ verzeichnet. 
Es ist insofern nicht zutreffend, 
wie auf Seite 8 der Begrün-
dung der FNP-Änderung unter 
Kapitel 8.3.1 (Schutzgut Klima 
und Luft) beschrieben, dass 
die Fläche „nur eine geringe 
stadtklimatische Funktion“ 
aufweist. Wir bitten diese For-
mulierung im oben beschrie-
benen Sinn abzuändern. 
In der Prognose unter Kapitel 
8.3.3 (Schutzgut Klima und 
Luft) ist der letzte Satz zu strei-
chen und durch folgende For-
mulierung zu ersetzen: 
Damit wird erwartet, dass die 
negativen Folgen für das 
Stadtklima minimiert werden 
(durch Einschieben des Ge-
bäudes in die Hanglage, 
Dachbegrünung, großkronige 
Bäume, Pflege von Gehölzen, 
etc.) und damit „wesentlichen“ 
klimatischen Verschlechterun-
gen entgegen gewirkt wird. 
 
Die Begründung ist in Kapitel 
8.3.1 unter Schutzgut Wasser 
im letzten Absatz wie folgt zu 
fassen: 
Der Planbereich liegt nach 
dem Vorschlag des HLUG für 
die Abgrenzung des geplanten 
Schutzgebietes für die Wies-
badener Heilquellen innerhalb 
der Zone B 4 des quantitativen 
Heilquellenschutzgebietes. 
Planbereich liegt in Zone B4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnah-
me ist bereits 
berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

durchgeführter mikroskaliger Modell-
rechnungen zum Strömungsgesche-
hen am Tag zeigen bei Realisierung 
der vorgelegten Planung keine be-
deutsamen Negativeffekte. 
Entsprechend den Forderungen des 
Magistrats der Landeshauptstadt 
Wiesbaden – Umweltamt werden die 
klimaökologischen Positivwirkungen 
nicht gravierend geschwächt.“ 
Eine Formulierungsänderung ist nicht 
erforderlich, da auf der nachgeordne-
ten Ebene des Bebauungsplanent-
wurfs die grünordnerischen Maß-
nahmen bzgl. der Art (z. B. intensive 
und extensive Dachbegrünung) und 
ihres Umfangs festgesetzt werden. 
Der vorgelegte Planentwurf steht 
somit nicht in Widerspruch zum 
stadtklimatischen Leitbild der Lan-
deshauptstadt Wiesbaden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussagen zur Schutzzone B 3 
kam durch das zuständige Fachamt 
bei der frühzeitigen Beteiligung nach 
§ 4 Abs. 1 BauGB.  
Die Begründung wurde unter Ziffer 
8.3.1 Schutzgut Wasser wie folgt 
geändert: 
Der Planbereich liegt nach dem Vor-
schlag des HLUG für die Abgrenzung 
des geplanten Schutzgebietes für die 
Wiesbadener Heilquellen innerhalb 
der Zone B 4 des quantitativen Heil-
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Nr. Stellungnahme Beschlussfassung Begründung 
und nicht in Zone B3 des quan-
titaven Heilquellenschutzgebie-
tes. 

 
 
 

quellenschutzgebietes. 
 
 

2 Das Gelände liegt in einem 
Bombenabwurfgebiet. Bei be-
reits bebauten Bereichen bei 
denen bis zu einer Tiefe von 4 
m bodeneingreifende Maß-
nahmen durchgeführt wurden, 
sind keine weiteren Maßnah-
men durchzuführen. Ansonsten 
sind Bodenuntersuchungen 
erforderlich 

Die Stellungnah-
me ist bereits 
berücksichtigt. 

Die Begründung wird unter Ziffer  
8.3.1 Bestandsaufnahme und Bewer-
tung, Schutzgut Boden ergänzt: 
„Die Auswertung der beim Kampfmit-
telräumdienst des Landes Hessen 
vorliegenden Kriegsluftbilder hat 
ergeben, dass sich der Planbereich 
in einem Bombenabwurfgebiet befin-
det. 
Vom Vorhandensein von Kampfmit-
teln auf solchen Flächen muss 
grundsätzlich ausgegangen werden.“ 
Unter Ziffer 8.3.3 Prognose über die 
Entwicklung bei Durchführung der 
Planung, Schutzgut Boden lautet die 
Ergänzung: 
„In den Bereichen, in denen in der 
Nachkriegszeit bereits bodeneingrei-
fende Maßnahmen bis zu einer Tiefe 
von mindestens 4 Metern durchge-
führt wurden sowie bei Abbruchmaß-
nahmen sind keine Kampfmittel-
räummaßnahmen notwendig. 
Bei allen anderen Flächen ist eine 
systematische Überprüfung (Sondie-
rung auf Kampfmittel ggf. nach Ab-
trag des Oberbodens) vor Beginn der 
geplanten Bauarbeiten und Bau-
grunduntersuchungen auf den 
Grundstücksflächen erforderlich, auf 
denen bodeneingreifende Maßnah-
men stattfinden. Hierbei soll grund-
sätzlich eine EDV-gestützte Daten-
aufnahme erfolgen. 
Sofern Flächen nicht sondierfähig 
sein sollten (z.B. wg. Auffüllungen, 
Versiegelungen oder sonstigen mag-
netischen Anomalien), sind aus Si-
cherheitsgründen weitere Kampfmit-
telräummaßnahmen vor bodenein-
greifenden Bauarbeiten erforderlich. 
Es ist dann notwendig, einen evtl. 
vorgesehenen Baugrubenverbau 
(Spundwand, Berliner Verbau usw.) 
durch Sondierungsbohrungen in der 
Verbauachse abzusichern. Sofern 
eine sondierfähige Messebene vor-
liegt, sollen die Erdaushubarbeiten 
mit einer Flächensondierung beglei-
tet werden.“ 

3 Dem B-Plan wird mit einer 
max. Gebäudehöhe von ca. 
190 m über NN, im Bereich des 
Kopfbaus mit einer max. Ge-
bäudehöhe von 194 m zuge-
stimmt. Baukräne sind geson-
dert zu beantragen. Es kann zu 

Die Stellungnah-
me ist bereits 
berücksichtigt. 

Die in der Stellungnahme aufgeführ-
ten Beschränkungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
Sie wurden in die Begründung zur 
vorliegenden Änderung des Flä-
chennutzungsplans in Kapitel 6 Än-
derungen Bauschutzbereich des 
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Nr. Stellungnahme Beschlussfassung Begründung 
Höheneinschränkungen kom-
men. 
Es wird darauf hingewiesen, 
dass Beschwerden und Er-
satzanspruche, die sich auf die 
vom Flugplatz/Flugbetrieb 
ausgehenden Emissionen wie 
Fluglärm etc. beziehen, nicht 
anerkannt werden können. 

Flugplatzes Erbenheim" wie folgt 
aufgenommen: 
Der Planung wird mit einer max. Ge-
bäudehöhe von ca. 190 m über NN, 
im Bereich des Kopfbaus mit einer 
max. Gebäudehöhe von 194 m zu-
gestimmt. Baukräne sind gesondert 
zu beantragen. Es kann zu Höhen-
einschränkungen kommen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass 
Beschwerden und Ersatzansprüche, 
die sich auf die vom Flugplatz / Flug-
betrieb ausgehenden Emissionen 
wie Fluglärm etc. beziehen, heute 
und in Zukunft nicht anerkannt wer-
den können. 

Vom 17. Juni 2015 bis 16. Juli 2015 fand die erneute öffentliche Auslegung nach § 3 
Abs. 2 BauGB statt. Während der öffentlichen Auslegung wurden Stellungnahmen oder 
Anregungen zur Flächennutzungsplanänderung vorgebracht.  

Die wesentlichen Inhalte der vorgebrachten Stellungnahmen, ihre Abwägung und die 
daraus resultierenden Beschlüsse mit Begründung sind nachstehend aufgeführt. 

Nr. Stellungnahme Beschlussfassung Begründung 

13 Hinweise auf bereits vorge-
brachte Stellungnahmen mit 
Anregungen und Bedenken. 
Zudem wird beantragt, die 
Bauleitpläne zu überarbeiten 
und erneut öffentlich auszule-
gen. Es wird auf nicht offenge-
legte oder nicht nachvollzieh-
bare Unterlagen hingewiesen. 
 
Ausgelegte Planunterlagen 
lassen nicht erkennen, dass 
bereits vorgetragenen Einwen-
dungen Rechnung getragen 
worden wäre.  
 
Geplant ist ein Vollsortimenter 
anstelle eines Nahversorgers. 
Zulässigkeit nur gegeben, 
wenn Standort einem verbind-
lich beschlossenen Einzelhan-
delskonzept entspricht. Antrag, 
das Einzelhandelskonzept der 
LH Wiesbaden öffentlich mit 
auszulegen. Abschließende 
Beurteilung aufgrund fehlender 
oder unzureichender Unterla-
gen sowie -inhaltlich fehlerhaf-
te Unterlagen nicht möglich. 
 
Auslegung nur einzelner priva-
ter Einwendungen. 
 
 
 
 

Die Stellungnah-
men sind bereits 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnah-
me wird zur 
Kenntnis genom-
men. 
 
 
Die Stellungnah-
me ist bereits 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnah-
me ist bereits 
berücksichtigt. 
 
 
 

Die Stellungnahmen sind nach der 
ersten öffentlichen Auslegung der 
Stadtverordnetenversammlung als 
Anlage einer Sitzungsvorlage zur 
Entscheidung vorgelegt worden. 
 
 
 
 
 
Eine Information, ob und in welcher 
Form die Stellungnahmen berück-
sichtigt wurden, erfolgt erst nach der 
abschließenden Beschlussfassung 
der Stadtverordnetenversammlung. 
 
Die städtebauliche und raumordneri-
sche Verträglichkeit des geplanten 
Vorhabens wurde gutachtlich geprüft 
und die Vereinbarkeit mit den einzel-
handelsbezogenen städtebaulichen 
Zielsetzungen der Landeshauptstadt 
Wiesbaden belegt. Das Erfordernis 
zur öffentlichen Auslegung des ge-
samtstädtischen Einzelhandelskon-
zeptes wird nicht gesehen. 
 
 
 
 
Gemäß BauGB werden nur die An-
regungen und Stellungnahmen mit 
umweltrelevanten Themen ausge-
legt. Die weiteren von Privatperso-
nen bereits vorgebrachten Anregun-
gen und Stellungnahmen müssen 
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Nr. Stellungnahme Beschlussfassung Begründung 
 
 
 
 
Ausbleiben einer ausdrückli-
chen Information des Stadtpla-
nungsamtes über die erfolgte 
erneute Auslegung.  
Antrag zur Bekanntgabe sämt-
licher Beschlussvorlagen und 
Beschlüsse und Informationen, 
wie mit bisherigen Einwendun-
gen umgegangen wurde, wa-
rum bislang kein abschließen-
der Beschluss gefasst wurde 
und aufgrund welcher Planän-
derungen nunmehr ein ab-
schließender Beschluss ge-
fasst werden soll. 
 
Unverträglichkeit des geplan-
ten Vorhabens mit dem reinen 
Wohngebiet in der 
Virchowstraße. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planungsalternativen im Be-
reich Bierstadter Höhe und 
Moltkering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Die Stellungnah-
me wird zur 
Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnah-
me ist bereits 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnah-
me ist bereits 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

demnach nicht ausgelegt werden, da 
es sich nicht um „umweltbezogene 
Informationen“ handelt. 
 
Die Bekanntmachung der erneuten 
öffentlichen Auslegung erfolgte in der 
ortsüblichen Form in den Wiesbade-
ner Tageszeitungen. Die Pflicht zur 
ausdrücklichen persönlichen Infor-
mation über eine Auslegung besteht 
nicht. 
Die Bekanntgabe sämtlicher Be-
schlussvorlagen und Beschlüsse ist  
lt. BauGB nicht erforderlich. 
Der Ablauf des Verfahrens zur Flä-
chennutzungsplanänderung ist im 
BauGB geregelt. 
 
 
 
Der Flächennutzungsplan stellt nur 
die allgemeine Art der Bauflächen 
(hier: Wohnbauflächen) dar. Eine 
detailliertere Festsetzung erfolgt erst 
auf Ebene des Bebauungsplans. Im 
Bebauungsplan können auch Fest-
setzungen getroffen werden die das 
Wohngebiet vor den angrenzenden 
Nutzungen schützen (z. B. Einhau-
sung, Lärmschutzwände). Es gibt in 
Wiesbaden Bereiche in denen Nah-
versorger unmittelbar an „Reine 
Wohngebiete“ angrenzen und es 
durch die im Bebauungsplan vorge-
sehenen Maßnahmen gelungen ist, 
Konfliktpotenziale zu vermeiden. 
 
Im Rahmen der Vorplanung sind 
unterschiedliche Standorte / Alterna-
tiven geprüft worden. 
So wurden Alternativstandorte am 
Moltkering untersucht, aber letztend-
lich nicht weiter verfolgt. Sie sind als 
nur sehr eingeschränkt integriert zu 
bezeichnen, da sich dort fast keine 
Wohnbauflächen anschließen und 
insofern die fußläufige Erreichbarkeit 
eines Lebensmittelmarktes erschwert 
ist. Außerdem soll dieser Bereich 
entsprechend den nördlichen Nut-
zungen (Kindertagesstätte, Jugend-
verkehrsschule, Gebäude für die 
Handwerkskammer etc.) nicht für 
gewerbliche Nutzungen geöffnet 
werden, sondern stadtstrukturell 
konsequent für Gemeinbedarfsnut-
zungen vorgehalten werden. Der 
Flächennutzungsplan und rechtsver-
bindliche Bebauungsplan für diesen 
Bereich dokumentieren diese Pla-
nungsvorstellung, indem sie Flächen 
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Nr. Stellungnahme Beschlussfassung Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag zum Flächentausch 
des Standortes der Fritz-
Gansberg-Schule nebst Sport-
halle in das Plangebiet. Über-
planung des Gesamtbereichs 
westlich der Virchowstraße. 
 
Fehlerhafte Grunddaten und 
unvollständiges Datenmaterial 
in Bezug auf die Verkehrs-
mengen und die damit verbun-
denen Immissionen. Erforder-
lichkeit einer Verkehrsprogno-
se über 10 Jahre. Nicht offen-
gelegte, vorgenommene Er-
gänzungen der Verkehrsdaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fehler bei der Ermittlung der 
Kunden- und Parkfrequenz, da 
Kunden nicht berücksichtigt 
wurden, die nur tanken wollen, 
aber dann auch den Markt 
nutzen. Weitergehende Ermitt-
lung von Kundenbewegungen 
zwischen Tankstelle und 
Markt. 
 
Größerer Umschlag an Fahr-
bewegungen durch Parkplatz 
der Schule. 
 
 
 
 
 
Aufgrund fehlender Ein-
gangsemissionswerte und 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnah-
me wird nicht 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
Die Stellungnah-
me ist bereits 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnah-
me wird nicht 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnah-
me wird nicht 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
Die Stellungnah-
me ist bereits 

für Gemeinbedarf festsetzen. 
Ein anderer Alternativstandort an der 
Bierstadter Höhe steht für gewerbli-
che Zwecke nicht zur Verfügung. In 
dem ehemals militärisch genutzten 
Areal soll Wohnbebauung realisiert 
werden. 
 
Der angesprochene Bereich liegt 
außerhalb des Planbereiches. Der 
Planbereich der Flächennutzungs-
planänderung ist für die Verlagerung 
der Schule flächenmäßig zu klein. 
 
 
Die Ermittlung der Verkehrsmengen 
und der hieraus resultierenden Emis-
sionen erfolgte gutachtlich in der für 
die Bewertung des geplanten Vorha-
bens erforderlichen Form. An den 
beiden Knotenpunkten bleiben auch 
mit dem zusätzlich zu erwartenden 
Verkehrsaufkommen durch den 
EDEKA-Markt die bestehenden Qua-
litätsstufen „A“ bzw. „B“ bestehen. 
Einer darüber hinausgehenden Ver-
kehrsprognose für einen mittelfristi-
gen Zeitraum bedarf es daher nicht. 
Für weiterführende Emissionsbe-
rechnungen im Zuge des Klima- und 
Luftschadstoffgutachtens wurden 
Verkehrsstärken in Form der „durch-
schnittlichen täglichen Verkehrsstär-
ke“ (DTV) benötigt. Diese wurden für 
den Zustand mit Edeka-Markt an-
hand der vorliegenden Daten der 
Verkehrsuntersuchung rechnerisch 
ermittelt. Die errechneten Daten la-
gen mit dem Klima- und Luftschad-
stoffgutachten aus. 
 
Es erfolgt keine Belegung dieser 
Aussage durch Hinweise in einer 
Studie, Norm, Veröffentlichung oder 
sonstigen Berechnungsgrundlagen. 
Zudem wird angemerkt, dass Tank-
stelle und geplanter Markt über ei-
genständige Zufahrten verfügen und 
ein Kausalzusammenhang Tanken-
Einkaufen somit nicht gegeben ist.  
 
Der Nachweis der für das Vorhaben 
erforderlichen Stellplätze erfolgt auf 
dem Grundstück. Wenn Kunden ggf. 
an anderer Stelle parken und weitere 
Fußwege in Kauf nehmen, ist dies für 
die Bewertung des geplanten Vorha-
bens nicht relevant. 
 
Die Erstellung der schalltechnischen 
Untersuchungen erfolgte in der für 
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Nr. Stellungnahme Beschlussfassung Begründung 
Berechnungsvorgänge Schall-
gutachten nicht nachvollzieh-
bar und nicht verwertbar. Kritik 
an zugrunde liegender Metho-
dik. 
 
Forderung zur Beauftragung 
eines anderen Gutachterbüros. 
 
 
Fehlerhafte Grundlagenermitt-
lung ergeben Anhaltspunkte, 
dass Belastungen der Anwoh-
ner hinsichtlich Immissionen 
aller Art höher liegen werden 
als angenommen. 
 
Hinweise zum Bedarf eines 
echten Nahversorgers im Kon-
text der Ergebnisse des Ein-
zelhandelskonzeptes 2004 
sowie Antrag, das Einzelhan-
delskonzept zugänglich zu 
machen. 
 
Bewertung von Teilflächen des 
Plangebietes. Klärung, ob es 
sich hierbei um eine Streu-
obstwiese handelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfassung Status quo der Tier- 
und Pflanzenwelt im Jahr 2009 
ist veraltet und zu aktualisieren 
und zu erweitern (Hirschkäfer) 
sowie auf den gesamten Gel-
tungsbereich auszudehnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
Die Stellungnah-
me wird nicht 
berücksichtigt. 
 
Die Stellungnah-
me ist bereits 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
Die Stellungnah-
me wird nicht 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
Die Stellungnah-
me ist bereits 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnah-
me ist bereits 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

die Bewertung des geplanten Vorha-
bens hinreichenden Form. Die Be-
rechnungsvorgänge können der im 
schalltechnischen Bericht erwähnten 
DIN 9613-2 entnommen werden. 
 
Die Erforderlichkeit der Beauftragung 
eines anderen Gutachterbüros wird 
nicht gesehen. 
 
Nach Durchführung des bisherigen 
gesetzlich vorgeschriebenen Verfah-
rens liegen ausreichend Grundlagen 
vor. Somit kann von einer erneuten 
öffentlichen Auslegung Abgesehen 
werden. 
 
Die öffentliche Auslegung des Ein-
zelhandelsgutachtens von 2004 für 
die Landeshauptstadt Wiesbaden 
wird für die vorbereitende Bauleitpla-
nung als nicht erforderlich angese-
hen. 
 
 
Im Landschaftsplan der LH Wiesba-
den wird das Plangebiet als Wiesen-
brache mit einzelnen Obstbäumen 
dargestellt und nicht als geschützter 
Biotop nach §30 BNatSchG (früher § 
23 HENatG). In Übereinstimmung mit 
der Realnutzungskartierung der 
Stadt wurde der fragliche Bereich 
ebenfalls nicht als Streuobst klassifi-
ziert, da die offenen Wiesenflächen 
ohne den typischen Hochstammbe-
stand im Plangebiet überwiegen und 
zahlreiche Bäume abgängig sind. 
 
Die faunistischen Erhebungen erfolg-
ten im ergänzten artenschutzrechtli-
chen Gutachten (Dezember 2014). 
Sie erfolgten zu Vögeln und Fleder-
mäusen an den für die Erfassung 
dieser Tierarten günstigen Untersu-
chungszeitpunkten und ihrem jahres-
zeitlichen Aktivitätsmaximum. Die 
Suche nach entsprechend genutzten 
Quartieren im Plangebiet verlief er-
folglos. Die Lage in der Nähe der 
hoch frequentierten Bierstadter Stra-
ße und der permanent beleuchteten 
Aral-Tankstelle beeinträchtigen die 
Habitateignung des Plangebiets, so 
dass der Untersuchungsaufwand als 
aus-reichend anzusehen ist. 
Das Auftreten von mit Fotos belegten 
Hirschkäfern in der Umgebung des 
Plangebiets wird durch das Vorha-
ben nicht beeinflusst. Hirschkäfer 
bevorzugen alte Eichen mit Saftaus-
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Nr. Stellungnahme Beschlussfassung Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zweifel an der Vorbelastung 
des Plangebietes durch die 
Bierstadter Straße und Hinweis 
auf deutlich nachteiligere be-
triebsbedingte Wirkfaktoren der 
Planung und höheren Ver-
kehrsbelastungen durch Liefer- 
und Kundenverkehre.  
 
Hinweis auf erhebliche Eingrif-
fe in Verbindung mit dem Kli-
magutachten der Landes-
hauptstadt Wiesbaden. 
 
 
 
 
 
Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes und der Erho-
lungseignung des Plangebie-
tes. 
 
 
Versorgungsdefizit kann auch 
mit kleinerem Markt ausgegli-
chen werden. Die Planung 
erfolgt in vorrangig bereits 
bebauten Flächen und zu Al-
ternativstandorten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnah-
me ist bereits 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnah-
me ist bereits 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnah-
me ist bereits 
berücksichtigt. 
 
 
 
Die Stellungnah-
me ist bereits 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tritten, da hier die Paarung der durch 
den Baumsaft angelockten Tiere 
stattfindet. Diese für den Hirschkäfer 
essentiellen Habitat Strukturen 
kommen innerhalb des Plangebiets 
nicht vor. Ältere Eichen befinden sich 
lediglich im Bereich der Martin-
Niemöller-Schule bzw. am dortigen 
Fußweg zur Bierstadter Warte. Diese 
Bäume sind von dem Vorhaben nicht 
betroffen. Die Fotos in der Stellung-
nahme legen nahe, dass es sich hier 
um Hirschkäfer handelt, die sich in 
einem Garten an morschem Holz 
oder geschnittenem Brennholz auf-
halten. Es ist bekannt, dass Hirsch-
käfer an Fundorte einfliegen oder 
zuweilen Hirschkäfer sogar mit 
Brennholzlieferungen verfrachtet 
werden. 
 
Die im Zuge des geplanten Vorha-
bens zu erwartenden Auswirkungen 
auf die umweltbezogenen Schutzgü-
ter wurden insbesondere durch um-
fangreiche Fachgutachten ermittelt.  
 
 
 
 
In Abstimmung mit dem zuständigen 
Fachamt wurde vor der 1. öffentli-
chen Auslegung auf ein vertiefendes 
Gutachten verzichtet. Aufgrund der 
vorgebrachten Stellungnahmen wur-
de ein Klima- und Luftschadstoffgut-
achten (2. September 2014) erstellt. 
Die Grenzwerte werden eingehalten. 
 
Durch den Bau des geplanten Nah-
versorgers in den Hang und die ge-
plante Flachdachbegrünung wird der 
Einfluss auf das Landschaftsbild 
minimiert. 
 
Der Umfang der Gesamtverkaufsflä-
che kann als ortsüblich angemessen 
gelten und ermöglicht einen moder-
nen und zeitgemäßen Marktauftritt. 
Hierzu gehört auch die Sortiments-
gestaltung, die in den letzten Jahren 
im Zuge des Strukturwandels im 
Einzelhandel nicht nur in der Breite 
stetig angepasst wurde, sondern 
auch in einer erweiterten Sortiments-
tiefe dazu geführt hat, dass für einen 
wirtschaftlichen Betrieb Verkaufsflä-
chen in entsprechender Größenord-
nung von 1.500 m² erforderlich wer-
den. 
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Nr. Stellungnahme Beschlussfassung Begründung 
Es werden mögliche Beein-
trächtigungen der südlich an-
grenzenden Flächen und eine 
künftige Bebauung auch in 
diesem Bereich befürchtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baugrunduntersuchung von 
2009 erfolgte auch nicht für 
den gesamten Planbereich. 
 
 
 
Vorwurf der „Schönrechnung“ 
des Gutachtens (Zitat). 
 
 
Die Klima-Basisdaten sind 
veraltet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nichtberücksichtigung weiterer 
Luftschadstoffemissionen so-

Die Stellungnah-
me ist bereits 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnah-
me ist bereits 
berücksichtigt. 
 
 
 
Die Stellungnah-
me wird zurück-
gewiesen. 
 
Die Stellungnah-
me ist bereits 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnah-
me ist bereits 

Der südlich „SO-Handel, Planung“ 
dargestellte Bereich wird als „Fläche 
für die Landwirtschaft mit hohem 
ökologischen Wert, Planung“ und im 
Süden daran angrenzend als „Fläche 
für die Landwirtschaft mit hohem 
ökologischen Wert, Bestand“ bzw. 
„Landwirtschaftliche Fläche, Be-
stand“ dargestellt. Außerdem liegt 
das Gebiet südlich der Straße „Am 
Wartturm“ und südlich deren Verlän-
gerung nach Westen (Feldweg) in-
nerhalb des seit dem 12. Oktober 
2010 rechtsverbindlich festgesetzten  
Landschaftsschutzgebiets „Stadt 
Wiesbaden“. Eine angrenzende Be-
bauung ist somit nicht möglich. 
 
Die Begründung wurde entsprechend 
der vorliegenden Gutachten und der 
Stellungnahmen der Behörden er-
gänzt. 
 
 
Es handelt sich um eine nicht näher 
belegte Behauptung. 
 
 
Das Klimagutachten greift zur ersten 
Einordnung des Planungsstandortes 
in das stadtklimatische Wirkungsge-
füge auf vorhandene Daten für das 
Stadtgebiet von Wiesbaden zurück. 
Die Messdaten stammen zum Teil 
aus den 1970er bis 1990er Jahren. 
Neuere Messungen im Stadtgebiet 
von Wiesbaden (z.B. Ökoplana 
[2011] in Wiesbaden; Ökoplana 
[2012] in Erbenheim) belegen, dass 
sich das Wind- und Lufttemperatur-
feld im Stadtinnenbereich sowie ent-
lang stadtklimatisch relevanter Tal-
züge und Freiräume nicht gravierend 
geändert haben. Modifikationen blei-
ben auf das nähere Umfeld neuer 
bzw. baulich ergänzter Siedlungsbe-
reiche beschränkt. Um am Planungs-
standort die aktuelle klimaökologi-
sche Situation zu bewerten, wurden 
daher meso- und mikroskalige  Mo-
dellrechnungen durchgeführt. Sie 
berücksichtigen den derzeitigen 
Stand der Siedlungsentwicklung am 
Planungsstandort und in dessen 
Umfeld. Die daraus folgenden klima-
tischen Bewertungen – auch der Pla-
nung – bilden daher den aktuellen 
Stand ab. 
 
Die Modellrechnungen wurden auf 
Grundlage bereitgestellter Verkehrs-
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Nr. Stellungnahme Beschlussfassung Begründung 
wie der Vorgaben des Luft-
reinehalteplans Rhein-Main-
2002. 
 

berücksichtigt. zahlen mit dem anerkannten Ausbrei-
tungsmodell WinMISKAM durchge-
führt. Es entspricht dem Stand der 
Technik, ist von der VDI validiert und 
langjährig geprüft. Die Emissionsbe-
stimmung erfolgte anhand des aktu-
ellen Handbuchs für Emissionsfakto-
ren HBEFA 3.2, das ebenfalls dem 
Stand der Technik entspricht. Das 
Windfeld wurde mit Hilfe des Strö-
mungsmodells anhand der aktuel-
len/geplanten Bebauung in 10°-
Schritten berechnet. Anschließend 
wurde die örtliche Ausbreitungssitua-
tion auf Grundlage der bestimmten 
Emissionen und mit der geprüften 
Ausbreitungsklassenstatistik des 
DWD berechnet. Auch dieser Mo-
dellprozess ist Stand der Technik. 
Bei der Bestimmung der Hinter-
grundbelastung für das Prognosejahr 
2016 wurde bei NO2 auf Messwerte 
an der Luftmessstation Wiesbaden-
Ringkir-che zurückgegriffen. Der 
angesetzte Jahresmittelwert von 55.2  
µg/m3 aus dem Jahr 2013 wurde 
bereits 2014 mit 52.5 µg/m3 deutlich 
unterschritten. Für das Prognosejahr 
2016 wurde somit im Sinne eines 
Worst-Case-Szenarios eine hohe 
Hintergrundbelastung zu Grunde 
gelegt. Diese beinhaltet auch Abgase 
von Industrie, Gebäuden, weiter ent-
ferntem Verkehr und Ferntransport 
von Emissionen. Es kann daher da-
von ausgegangen werden, dass die 
vorgelegten Immissionswerte die 
reale Situation widerspiegeln bzw. 
eine eher zu hohe Immissionsbelas-
tung anzeigen. 
Die Emissionen der Heizungsanlage 
des Marktes und sonstiger techni-
scher Geräte (z.B. Generatoren) 
wurde im Rahmen des Gutachtens 
nicht analysiert, da die davon ausge-
henden Immissionsbelastungen bzgl. 
Stickstoffoxiden und Feinstaub als 
unerheblich einzustufen sind. Für 
den Markt ist bspw. zur Heizung ein 
Brennwertkessel entsprechend EnEV 
vorgesehen. Die Energieversorgung 
läuft im Regelfall über Erdgas, das 
gegenüber Heizöl ca. 10 % weniger 
NOx verursacht. Erdgas ist der emis-
sionsärmste fossile Brennstoff. Es 
dürfen nur neue Heizungsanlagen 
betrieben werden, wenn durch eine 
Bescheinigung des Herstellers der 
Gehalt der Abgase an Stickstoffoxi-
den bei einer Nennwärmeleistung ≤ 
120 kW bei max. 60 mg/kWh liegt,  



  
Begründung zur FNP-Änderung „Nahversorger Bierstadter Straße“ 
 

Stand: 30.12.2015 Seite 34 von 36 

Nr. Stellungnahme Beschlussfassung Begründung 
bei einer  Nennwärmeleistung  von > 
120  bis ≤ 400 kW die NOx-
Emissionen max. 80 mg/kWh betra-
gen und bei einer Nennwärmeleis-
tung von über 400 kW die Emissio-
nen einen Wert von 120 mg/kWh 
nicht übersteigen (siehe Verordnung 
über kleine und mittlere Feuerungs-
anlagen -1. BImSchV 2010). Die 
daraus resultierenden Immissionen 
sind von deutlich untergeordneter 
Bedeutung. Da die Emissionen zu-
dem nicht unmittelbar in einem Be-
reich mit grenzwertnahen NO2-
Belastungen erfolgt, sind die Abgase 
nicht unmittelbar bewertungsrele-
vant. 
Bei den Kälteanlagen wird ein sog. 
Cool2Heat-System mit Abwärmenut-
zung eingesetzt, wodurch die Schad-
gasemissionen erheblich reduziert 
sind. Sie entsprechen dem aktuellen 
Stand der Technik.  
Im Rahmen der Luftreinhaltung hat 
die Landeshauptstadt Wiesbaden 
zudem bereits eine Vielzahl von 
Maßnahmen ergriffen, die den Vor-
gaben des Luftreinhalteplanes 
Rhein-Main von 2002 entsprechen. 
So wurde am 01.02.2013 im Bereich 
Mainz-Wiesbaden eine großflächige 
Umweltzone eingeführt, der ÖPNV 
wird gefördert, die städtische Fahr-
zeugflotte bzgl. der Abgaswerte wird 
optimiert etc. In der Gesamtbetrach-
tung resultiert hieraus ein Absinken 
der städtischen Hintergrundbelas-
tung, die Immissionszusatzbelastung 
durch bauliche/verkehrliche Maß-
nahmen in Teilbereichen des Stadt-
gebietes reduziert bzw. ausgleicht. 
Die Vorgabe des angeführten Luft-
reinhalteplans ist somit berücksich-
tigt. 
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Die erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach 
§ 4 Abs. 2 BauGB an der Bauleitplanung erfolgte mit Schreiben vom 16. Juni 2015. 

Die wesentlichen Inhalte der vorgebrachten Stellungnahmen und die daraus resultie-
renden Beschlüsse mit Begründung sind nachstehend aufgeführt. 

Nr. Stellungnahme Beschlussfassung Begründung 

1 Hinweise auf GMA – Gutachten 
für Wiesbaden von 2015 und 
Einzelhandelsgutachten für 
den geplanten Standort in der 
Bierstadter Straße von 
2014/2015. 
 

Die Stellungnahme 
ist berücksichtigt. 

Die Begründung wurde unter Ziffer 1 
Allgemeines aktualisiert. 

2 Der Bereich des „SO-Handel, 
Planung“ sollte als „SO-
Nahversorgung, Planung“ be-
zeichnet werden. 
 
Naturschutz und Landschafts-
pflege: 
Die Anwendung des Leitfadens 
für die artenschutzrechtliche 
Prüfung in Hessen und zur 
Berücksichtigung der aktuellen 
Ampelbewertung Hessen von 
März 2014 wird empfohlen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeitsschutz und Umwelt: 
Im Planbereich kein Altstandort 
bekannt. 
Aus Sicht der Bodenschutzbe-
hörde ist es erforderlich, das 
Schutzgut Boden (Bodenkun-
de, Bewertung, Bodenfunktion, 
Nutzungssituation, Empfind-
lichkeit, evtl. Vorbelastungen), 
die Erheblichkeit der Eingriffe 
sowie die Auswirkungsprogno-
se im Umweltbericht differen-
ziert zu beschreiben und dass 
von Beeinträchtigungen der 
Bodenfunktionen auszugehen 
ist. Diese sind zu bewerten und 
geeignete Maßnahmen zur 
bodenfunktionsbezogenen 
Vermeidung, Verminderung 
oder zum Ausgleich abzuleiten. 
Grundsätzlich sollten solche 
Flächen nachrangig bebaut 
oder wenig versiegelt werden. 

Die Stellungnah-
me wird nicht 
berücksichtigt. 
 
 
Die Stellungnah-
me ist bereits 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnah-
me ist berücksich-
tigt. 

Im Flächennutzungsplan der Lan-
deshauptstadt Wiesbaden werden 
alle Nahversorger als „SO-Handel“ 
dargestellt. 
 
Gegenüber der im Artenschutzgut-
achten genutzten letzten 2. Fassung 
des hessischen Artenschutzleitfa-
dens von 2011 hat sich der Erhal-
tungszustand in der 3. Fassung von 
2014 bei zwei Arten geändert. Die 
Änderung der Erhaltungszustände ist 
für die Bewertung der Fauna und die 
Planung jedoch ohne Bedeutung. Die 
Änderungen betreffen den Großen 
Abendsegler (Verschlechterung von 
günstig auf ungünstig: keine Pla-
nungsrelevanz, da die Art nur als 
Überflieger in großer Höhe im freien 
Luftraum jagend festgestellt wurde) 
sowie den Grünspecht (Verbesse-
rung von ungünstig auf günstig: keine 
Planungsrelevanz, da sich die Popu-
lation des Grünspechts ausdehnt). 
 
Eine Ergänzung der Begründung 
unter den Ziffern 8.3.1 und 8.3.3 
jeweils Schutzgut Boden ist erfolgt. 
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Nr. Stellungnahme Beschlussfassung Begründung 

3 Es wird darauf hingewiesen, 
dass im östlichen Stadtgebiet 
von Wiesbaden Rutschhänge 
verbreitet sind. Vor Planungen 
oder Bauarbeiten sollte ein 
geotechnisches Fachbüro ein-
geschaltet werden. 

Die Stellungnah-
me ist berücksich-
tigt. 

Eine Ergänzung der Begründung 
unter Ziffer 8.3.1 und 8.3.3 Schutzgut 
Boden ist erfolgt. 

4 Der klimaökologische Fachbei-
trag vom 03.04.2012 sollte in 
die Liste der Gutachten aufge-
nommen werden. 
Die Anregungen aus diesem 
Fachbeitrag sollten in die Be-
gründung unter 8.3.1 und 8.3.3 
Schutzgut Klima aufgenommen 
werden. 

Die Stellungnah-
me ist berücksich-
tigt. 

In der Begründung der Flächennut-
zungsplanänderung wurde der kli-
maökologische Fachbeitrag vom 
03.04.2012 unter Ziffer 8 als Grund-
lage zitiert und die Begründung ent-
sprechend ergänzt. 

Im Übrigen gilt der Erläuterungsbericht zum wirksamen Flächennutzungsplan der Landes-
hauptstadt Wiesbaden (einschließlich der Ortsbezirke AKK) nach dem BauGB. 

Zusammengestellt: Stadtplanungsamt 
Wiesbaden, den 30.12.2015 
 
6102    6473/lg 
 
 
 
 

Thomas Metz 
Ltd. Baudirektor 
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